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Die Voraussetzungen für den Markt Eggolsheim zur Erfüllung seiner 
Aufgaben im Haushaltsjahr 2022 sind gegeben, auch wenn sich die 
finanzielle Situation angesichts der aufgebrauchten Rücklage und 
der schwankenden Beteiligung am Finanzausgleich nicht mehr so 
positiv darstellt wie in vorherigen Jahren. Die Investitionstätigkeit 
ist nach wie vor hoch. Die Verschuldung der Marktgemeinde 
Eggolsheim zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 mit rund 10,5 
Mio. € ist aber nachvollziehbar und vertretbar.

Im Hinblick auf die weiterhin hohe Investitionstätigkeit im 
bevorstehenden Haushaltsjahr, die im späteren Teil des Vorberichts 
näher erläutert wird, ist eine Erhöhung der gemeindlichen 
Verschuldung unvermeidbar. Der Haushalt 2022 beinhaltet 
Kreditaufnahmen in Höhe von rund 2,4 Mio. € um einen 
Haushaltsausgleich zu gewährleisten. Mit Inanspruchnahme des 
Darlehens abzgl. der Tilgung von etwa 1,3 Mio. €, erhöht sich die 
Nettoneuverschuldung um rund 1,1 Mio. €. 

Notwendige Investitionen im Hoch- und Tiefbau zügig in Angriff zu 
nehmen ist sinnvoll. Niedrige Zinsen und (noch) hohe Fördersätze 
machen die schnelle Umsetzung notwendiger Investitionen 
geradezu zur Pflicht. Dennoch muss die mittel- und langfristige 
Leistungsfähigkeit der Marktgemeinde immer berücksichtigt 

werden. Zudem gilt es, nicht nur die finanziellen Mittel im Blick 
zu haben, sondern auch die personellen Ressourcen zu bedenken. 
Das große Investitionsprogramm muss von der Verwaltung auch 
bewältigt werden können. 

Bereits in den vergangenen Haushaltsvorberichten wurde auf die 
Entwicklung des Vermögenshaushaltes und das damit verbundene 
Investitionsaufkommen hingewiesen. Die angemeldeten 
Haushaltsmittel für die Umsetzung des Investitionsprogramms haben 
sich innerhalb der letzten 10 Jahre verdreifacht. Im Rahmen der 
Haushaltsberatungen 2022 wurde ein Investitionsvolumen von rund 
13,4 Mio. € angemeldet. Das hohe Investitionsniveau muss mit den 
entsprechenden Einnahmen finanziert werden. Neben dem Erzielen 
höchstmöglicher Zuschüsse müssen die Eigenmittel über eine gute 
und stabile Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt 
finanziert werden. 
Der Marktgemeinderat hat im Rahmen einer Klausurtagung (08.-
09.10.2021) einen „Fahrplan“ für die Gemeindepolitik bis zum 
Jahr 2025 erarbeitet und in seiner Marktgemeinderatssitzung vom 
26.10.2021 verabschiedet. Die Projekte wurden priorisiert und die 
finanzielle Ausstattung bzw. Entwicklungsmöglichkeiten wurden 
diskutiert respektive konkrete Maßnahmen beschlossen. 

Einnahmen 15.544.600,00 €              Einnahmen 13.395.500,00 €              
 - Realsteuern 4.265.000,00 €                    - Zuführung vom Verwaltungshaushalt 2.468.100,00 €                   
 - Einkommensteuer 4.765.500,00 €                    - Entnahme aus Rücklagen -  €                                   
 - sonstige Steuern 392.200,00 €                       - Grundstücksveräußerungen 3.280.000,00 €                   
 - Schlüsselzuweisung 1.320.800,00 €                    - Beiträge 1.120.400,00 €                   
 - Gebühren, Mieten, Pachten 1.562.700,00 €                    - Zuweisungen 4.034.500,00 €                   
 - Erstattung aus Ausgaben des VwHH 1.291.500,00 €                    - Kredit 2.492.500,00 €                   
 - Zuweisungen 1.683.200,00 €                   
 - sonstige Einnahmen 263.700,00 €                      
Ausgaben 15.544.600,00 €              Ausgaben 13.395.500,00 €              
 - Personalausgaben 3.782.700,00 €                    - Vermögenserwerb 1.529.000,00 €                   
 - sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand 4.179.800,00 €                    - Hochbau 4.583.000,00 €                   
 - Zuweisungen 1.719.100,00 €                    - Tiefbau 5.340.000,00 €                   
 - Kreisumlage 2.983.900,00 €                    - sonst. Baumaßnahmen -  €                                   
 - sonstige Ausgaben 411.000,00 €                       - Tilgung von Krediten 1.285.000,00 €                   
 - Zuführung zum Vermögenshaushalt 2.468.100,00 €                    - sonstige Ausgaben 658.500,00 €                      

Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt

für die Ortschaften Bammersdorf, Drosendorf, Drügendorf, Eggolsheim, Götzendorf,
Kauernhofen, Neuses, Rettern, Schirnaidel, Tiefenstürmig, Unterstürmig, Weigelshofen

Haushaltsbericht 2022
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Bahnausbau Nürnberg-Bamberg (VDE 8.1):
passive Schallschutzmaßnahmen / Ermittlung der 
Eigentümer:innen

die DB Netz AG baut die Bahnstrecke zwischen Nürnberg und 
Ebensfeld aus. Entsprechend der Planfeststellungsbeschlüsse für die 
genannte Strecke durch das Eisenbahn-Bundesamt besitzen einige 
Objekte im Markt Eggolsheim einen Anspruch auf passiven Schall-
schutz dem Grunde nach. Die TÜV SÜD Industrie Service GmbH ist 
durch die DB Netz AG beauftragt worden, den passiven Schallschutz 
durchzuführen. 
Dieses bedeutet, dass bei den betroffenen Objekten vor Ort geprüft 
werden kann, ob passiver Schallschutz notwendig ist. Dieses 
geschieht, wenn die Eigentümer:innen eine Überprüfung wünschen. 
Aus diesem Grund ermittelt der TÜV SÜD im ersten Schritt die 
Eigentümer:innen der Objekte in der untenstehenden Tabelle.
Die Ermittlung der Eigentümer:innen erfolgt in erster Linie über das 
Grundbuch. Parallel werden alle Eigentümer:innen aufgefordert sich 
direkt mit dem TÜV SÜD in Verbindung zu setzen. 

Strasse HsNr. PLZ Ort Flur-Nr.

Mittelweg 10 91330 Eggolsheim 2524/5

Mittelweg 12 91330 Eggolsheim 2523/2

Mittelweg 37 91330 Eggolsheim 3123/28

Bahnhofstraße 46 91330 Eggolsheim 1920

Bahnhofstraße 46a 91330 Eggolsheim 1920/3

Bahnhofstraße 48 91330 Eggolsheim 1920/1

Bahnhofstraße 50 91330 Eggolsheim 1921/1

Bahnhofstraße 51a 91330 Eggolsheim 1870

Bahnhofstraße 52 91330 Eggolsheim 1867/2

Bahnhofstraße 53 91330 Eggolsheim 1870/2

Bahnhofstraße 54 91330 Eggolsheim 2360/5

Bahnhofstraße 55 91330 Eggolsheim 83/1

Eberhardstraße 1 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1198

Eberhardstraße 3 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1199

Eberhardstraße 4 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1215

Eberhardstraße 6 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1214

Eberhardstraße 6a 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1214/1

Eberhardstraße 7 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1202

Eberhardstraße 8 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1213

Eberhardstraße 9 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1207

Eberhardstraße 10 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1212

Eberhardstraße 10a 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1212/1

Eberhardstraße 11 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1208

Eberhardstraße 12 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1211

Eberhardstraße 14 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1210

Eberhardstraße 16 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1206

Eberhardstraße 18 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1205

Eberhardstraße 20 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1204

Eisenbahnstraße 13 91330 Eggolsheim, OT Neuses 524

Aussiedlerhof 1 91330 Eggolsheim, OT Neuses 582

Aussiedlerhof 1a 91330 Eggolsheim, OT Neuses 582

Frankenstraße 1 91330 Eggolsheim 1850/1

Frankenstraße 2 91330 Eggolsheim 1852

Frankenstraße 3 91330 Eggolsheim 1850/2

Frankenstraße 4 91330 Eggolsheim 1836/1

Frankenstraße 5 91330 Eggolsheim 1830

Frankenstraße 6 91330 Eggolsheim 1831

Frankenstraße 7 91330 Eggolsheim 1829

Frankenstraße 8 91330 Eggolsheim 1826

Frankenstraße 9 91330 Eggolsheim 1831/1

Frankenstraße 10 91330 Eggolsheim 1826/2

Frankenstraße 13 91330 Eggolsheim 1816/7

Heinrichstraße 3 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1167

Heinrichstraße 5 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1168

Heinrichstraße 8 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1220

Heinrichstraße 10 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1221

Heinrichstraße 12 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1222

Heinrichstraße 14 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1223

Heinrichstraße 21 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1178

Heinrichstraße 22 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1227

Heinrichstraße 23 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1179

Heinrichstraße 25 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1180

Heinrichstraße 27 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1181

Heinrichstraße 29 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1182

Heinrichstraße 39 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1188

Kunigundenstraße 7 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1204/1

Kurt-Lindner-Straße 1 91330 Eggolsheim 1915/4

Kurt-Lindner-Straße 3 91330 Eggolsheim 1915/2

Kurt-Lindner-Straße 4 91330 Eggolsheim 1915

Kurt-Lindner-Straße 5 91330 Eggolsheim 1915/1

Ottostraße 2 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1197

Ottostraße 3 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1232

Ottostraße 4 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1196

Ottostraße 5 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1230

Ottostraße 7 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1229

Ottostraße 9 91330 Eggolsheim, OT Neuses 1228

Rinnigstraße 3 91330 Eggolsheim 1851

Rinnigstraße 4 91330 Eggolsheim 1862

Rinnigstraße 5 91330 Eggolsheim 1856

Rinnigstraße 6 91330 Eggolsheim 1862/1

Rinnigstraße 7 91330 Eggolsheim 1857

Rinnigstraße 9 91330 Eggolsheim 1858

Rinnigstraße 10 91330 Eggolsheim 1921

Rinnigstraße 11 91330 Eggolsheim 1858/2

Rinnigstraße 12 91330 Eggolsheim 1862/3

Rinnigstraße 13 91330 Eggolsheim 1854/3

Rinnigstraße 14 91330 Eggolsheim 1859

Rinnigstraße 15 91330 Eggolsheim 1854/2

Rinnigstraße 16 91330 Eggolsheim 1861

Rinnigstraße 17 91330 Eggolsheim 1922/2
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Rinnigstraße 18 91330 Eggolsheim 1922/1

Rinnigstraße 19 91330 Eggolsheim 1922/3

Rinnigstraße 20 91330 Eggolsheim 1922

Rinnigstraße 21 91330 Eggolsheim 1922/4

Rinnigstraße 22 91330 Eggolsheim 1926

Rinnigstraße 22a 91330 Eggolsheim 1926/1

Rinnigstraße 23 91330 Eggolsheim 1922/5

Rinnigstraße 24 91330 Eggolsheim 1930

Rinnigstraße 25 91330 Eggolsheim 1931

Rinnigstraße 26 91330 Eggolsheim 1930/2

Rinnigstraße 27 91330 Eggolsheim 1932

Rinnigstraße 28 91330 Eggolsheim 1930/1

Schottwiesen 2 91330 Eggolsheim, OT Neuses 70

Schottwiesen 4 91330 Eggolsheim, OT Neuses 70/1

Schottwiesen 6 91330 Eggolsheim, OT Neuses 70/2

Schottwiesen 23 91330 Eggolsheim, OT Neuses 72/3

Schottwiesen 25 91330 Eggolsheim, OT Neuses 72/2

Schottwiesen 27 91330 Eggolsheim, OT Neuses 72/1

Frankenstraße 14 91330 Eggolsheim 1816/4

Frankenstraße 15 91330 Eggolsheim 1816/6

Frankenstraße 16 91330 Eggolsheim 1816/3

Frankenstraße 18 91330 Eggolsheim 1816/2

Frankenstraße 19 91330 Eggolsheim 1823/1

Frankenstraße 20 91330 Eggolsheim 1816/1

Frankenstraße 21 91330 Eggolsheim 1823

Frankenstraße 22 91330 Eggolsheim 1816

Frankenstraße 23 91330 Eggolsheim 1829/1

Frankenstraße 13a 91330 Eggolsheim 1816/8

Frankenstraße 2a 91330 Eggolsheim 1854

Frankenstraße 3a 91330 Eggolsheim 1850/3

Wenn Sie Eigentümer:in eines der genannten Objekte sind, bitten wir 
Sie, sich direkt an den TÜV SÜD zu wenden. Hierfür reicht eine 
kurze formlose Nachricht an:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Abteilung Gutachten (IS-US3-STG) 
Gottlieb-Daimler-Str. 7 
70794 Filderstadt 
Email: abs-nuernberg@tuvsud.com
Telefon: +49 711 7005-630

Über das weitere Vorgehen werden die jeweiligen Eigentümer/innen 
direkt informiert.
Paul Hilgers
Team ABS Nürnberg
Niederlassung Stuttgart 
Abteilung Gutachten

Bekanntmachung zur Beaufsichtigung und Haltung 
von Hunden
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,
Hinweise und Klagen seitens der Bevölkerung veranlassen uns, 
erneut auf die Bestimmungen der Hundeanleinverordnung und die 

Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung von öffentlichen 
Straßen und Grünflächen aufmerksam zu machen.

- Tiere sind so zu halten, dass Personen und andere Tiere nicht 
mehr als nach den Umständen unvermeidbar belästigt oder 
gefährdet werden.

- Hundehalterinnen / Hundehalter und Hundeführerinnen / Hun-
deführer sind verpflichtet zu verhüten, dass die Hunde außerhalb 
des befriedeten Eigentums oder Besitzes

 a) unbeaufsichtigt umherlaufen;
 b) Personen oder Tiere auch im Wald und in der Flur anspringen
  oder anfallen;
 c) öffentliche Verkehrsflächen oder Anlagen sowie Privatgrund  

 mit Kot verunreinigen oder beschädigen. Nach der Verunrei- 
 nigung durch Kot ist die Hundehalterin / der Hundehalter  
 oder Hundeführerin / Hundeführer unverzüglich zur  
 Säuberung verpflichtet. Diese Reinigungspflicht geht der  
 des Anliegers vor.

-  In öffentlichen Anlagen sowie bei öffentlichen Veranstaltungen 
sind Hunde an der Leine zu führen.

- Bissige Hunde müssen auf öffentlichen Verkehrsflächen und 
allen anderen öffentlich zugänglichen Orten stets an der Leine 
geführt werden und einen Maulkorb tragen, der das Beißen 
sicher verhindert.

- Auf Bolz- sowie Kinderspielplätzen, Sportplätzen, Schulhö-
fen, Friedhof und Festplatz dürfen Hunde nicht mitgenommen 
werden. Von diesem Verbot ausgenommen sind Blindenhunde.

Wer vorsätzlich oder fahrlässig diesen Geboten oder Verboten zuwi-
derhandelt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit Verwarnungs-
geld oder einer Geldbuße geahndet werden kann. Helfen Sie mit, 
dass es dazu nicht kommt!

Die nachfolgend aufgeführten Regeln für eine verantwortungsbe-
wusste Hundehaltung hat der Verband Kommunaler Städtereini-
gungsbetriebe unter Mitarbeit des Deutschen Tierschutzbundes e. V. 
und anderer Institutionen aufgestellt:
1. Erziehen Sie Ihren Hund so, dass er andere Bürgerinnen und 

Bürger sowie Tiere nicht belästigt.
2. Lassen Sie Ihren Hund auch auf Krankheitserreger untersuchen 

(zum Beispiel vor den regelmäßigen Impfungen).
3. Nehmen Sie sich Zeit, wenn Sie mit Ihrem Hund „Gassi gehen“.
4. Lassen Sie Ihren Hund in öffentlichen Anlagen nicht frei umher-

laufen. Halten Sie ihn fern von Spielplätzen.
5. Achten Sie darauf, dass Ihr Hund nur an geeigneten Stellen sein 

„Geschäft“ erledigt.
6. Benutzen Sie Kot-Sammelgeräte und die gemeindlichen Hunde-

kotstationen, wenn Ihr Hund es nicht mehr bis zu „seinem Platz“ 
schafft. Die Klagen über Hundekot in den Ortsteilen nehmen 
leider immer mehr zu. Sorgen Sie bitte dafür, dass solche „Hinter-
lassenschaften“ sofort entfernt werden.

7. Bedenken Sie: nicht alle Bürgerinnen und Bürger sind Hunde-
feinde, die ständiges Bellen, Anspringen und Hundekot nicht 
mögen.

8. Melden Sie Ihren Hund steuerlich an.
9. Sprechen Sie mit anderen Hundehaltern, wenn diese sich nicht ver-

antwortungsbewusst verhalten.
10. Übrigens: ein wahrer Hundefreund wird darauf achten, dass er 

sich nur einen Hund hält, der in seiner Größe der Wohnungsgröße 
und der vorhandenen Auslauffläche entspricht.

Um Beachtung wird gebeten. Vielen Dank im Voraus für Ihr Ver-
ständnis!
Markt Eggolsheim, Ordnungsamt
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Widmung von Straßen
Der Bauausschuss hat im Rahmen seiner Sitzung am 15.02.2022 
die Widmung folgender Straße beschlossen:

Bergstraße (Teilstück)
Das Teilstück der Bergstraße im Baugebiet „Kauernhofen, Berg-
straße“ wird zur Ortsstraße gewidmet. Das Teilstück beginnt bei km 
0,000 ab der bestehenden Bergstraße und des Lerchenweges und 
endet am Wendehammer an den Grundstücken Fl.Nrn. 1164/3 und 
1164/10, Gemarkung Kauernhofen. Das neue Teilstück der Straße 
hat eine Länge von 0,125 km. Träger der Straßenbaulast ist der Markt 
Eggolsheim. 
Die Verfügung der vorstehenden Widmung kann während der allge-
meinen Dienstzeiten im Rathaus des Marktes Eggolsheim (Haupt-
straße 27, 91330 Eggolsheim, Zimmer 110) eingesehen werden. 
Eggolsheim, 16.02.2022
Claus Schwarzmann
1. Bürgermeister

Gestaltungssatzung für den Markt Eggolsheim
Zur Sicherung einer geordneten Bebauung unter Berücksichtigung 
bestehender bzw. optisch ansprechender Gestaltung von Bauvorha-
ben erlässt der Markt Eggolsheim nach Art. 23 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern (GO) und Art. 81 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 
5 der Bayer. Bauordnung (BayBO) in der jeweils neuesten Fassung 
folgende

Gestaltungssatzung

§ 1 Geltungsbereich

(1)  Die Satzung gilt für das Gebiet des Marktes Eggolsheim.
(2)  Die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) blei-

ben unberührt.
(3) Diese Satzung findet Anwendung bei Änderungen und Ergänzun-

gen der vorhandenen Bausubstanz sowie bei Neubauten.

§ 2 Allgemeine Baugestaltung

Bauliche Anlagen und Werbeanlagen sind so zu errichten, anzubrin-
gen, zu ändern und zu unterhalten, dass sie sich in das Orts-, Stra-
ßen-, Landschaftsbild und die Dachlandschaft einfügen. Dabei ist 
auf Anlagen von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher 
Bedeutung besondere Rücksicht zu nehmen.

§ 3 Baukörper, Baustoffe

(1)  Die bei Neu- oder Umbauten entstehenden Baukörper dürfen 
in Baumasse (Länge, Höhe, Breite), Proportion und Gliederung 
nicht wesentlich von den bisherigen landschafts- oder ortsbild-
typischen bzw. in der Nachbarschaft vorhandenen Baukörpern 
abweichen.

(2)  Soll an die Stelle mehrerer benachbarter Gebäude nach deren 
Abbruch ein Neubau treten, so ist die Gestaltung der Baukörper-
fassaden so vorzunehmen, dass die Baukörper entsprechend der 
historischen Parzellierung wieder mehrere, voneinander abge-
setzte Einzelfassaden erhalten.

§ 4 Dachform, Dachneigung, Dachdeckung

(1)  Bei Neubauten und Umbauten von Dächern müssen sich diese 
gemäß § 34 BauGB in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.

(2)  Zur Dachdeckung dürfen nur nicht glänzende Ziegel oder Beton-
dachsteine in roten, braunen, grauen oder schwarzen Farbtönen 
verwendet werden. Bei Häusern mit Schieferdacheindeckung ist 
eine Neudeckung mit Schiefern zulässig.

(3)  Der Dachüberstand am Ortgang und an den Traufen ist der Haus-
form anzupassen.

(4) Die maximale Kniestockhöhe beträgt bei eingeschossigen Gebäu-
den (E+D) 0,90 m, bei zweigeschossigen Gebäuden (II+D) 0,50 
m; gemessen wird dabei jeweils von der Oberkante Rohdecke 
Dachgeschoss (DG) bis Oberkante Fußpfette. Als eingeschossig 
gelten dabei auch Gebäude, bei denen das DG nur aufgrund von 
Dachaufbauten im Sinne von § 5 dieser Satzung ein Vollgeschoss 
ist.

§ 5 Dachaufbauten

(1) Als Dachaufbauten sind nur Gauben mit Flach-, Schlepp- oder 
Satteldach  und Zwerchhäuser zulässig, die sich nach Lage und 
Größe in die Dachlandschaft einfügen.

(2) Die Dachgaubenformen auf einem Dach müssen einheitlich sein. 
Bei der Anordnung der Gauben ist ein Mindestabstand zum Ort-
gang und untereinander von 0,75 m sowie zum First, zu Walm-
graten und zur Traufe von 0,25 m einzuhalten.

(3) Einzelne Schleppdachgauben sind bis zu 1/3 der Trauf- bzw. 
Firstlänge zulässig. Bei der Aufteilung in zwei oder mehrere 
Gauben dürfen insgesamt nicht mehr als 60 % der Trauf- bzw. 
Firstlänge erreicht werden. Es gilt die jeweils größere Länge. 

§ 6 Höhenlage von Gebäuden

Bei ebenen Grundstücken darf die Oberkante des Fertigfußbodens 
im Erdgeschoss (OK.FFB.EG.) gemessen im Bereich des Eingangs 
des Wohnhauses an der Straßenseite maximal 2 Stufen (= ca. 0,40 
m) über dem Straßenniveau liegen. Bei Hanglagen darf OK.FFB.EG. 
maximal 0,20 m über dem vorhandenen Gelände an der höchsten 
Stelle (d.h. hangseitig) liegen.

§ 7 Außenwände

Auffällige Verkleidungen wie Spaltriemchen, Faserzement- und 
Kunststoffplatten jeglicher Art sowie Waschbetonplatten dürfen nicht 
angebracht werden. Das gilt auch für die Gestaltung von offenen 
Hauseingängen, Ladenfenstern, Ladenpassagen und Hofeinfahrten 
sowie für Leibungen an Türen, Fenstern und Stürzen. Ebenso sind 
alle Leichtbauüberdachungen und seitlichen Schutzwände an Ein-
gängen, Einfahrten, Balkonen und Terrassen mit Faserzementplatten 
oder Fiberglas oder ähnlichem Material unzulässig. Dieses Material 
darf auch nicht für Balkon-, Loggien- und Terrassenbrüstungen ver-
wendet werden.
Leuchtend-grelle Farbanstriche sind nicht gestattet. 

§ 8 Fachwerke

(1) Vorhandene, ursprünglich auf Sichtbarkeit angelegte Holzfach-
werke  sind im Geltungsbereich dieser Satzung zu erhalten. 

(2)  Bei altem, nachträglich verputztem Fachwerk ist vor Beginn der 
Instandsetzungsarbeiten vom Landratsamt zu entscheiden, ob 
eine Freilegung und Instandsetzung geboten erscheint.

(3)  Veränderungen an denkmalgeschützten Fachwerken bzw. im 
Bereich des „Ensemble Eggolsheim“ bedürfen gemäß BayBO 
der Genehmigung durch das Landratsamt. 
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§ 9 Fenster und Fensterläden

Größe und Anordnung der Fenster- und Türöffnungen sind auf die 
Fassade abzustimmen. Vorhandene historische Fensterformen wie 
Strich- und Korbbögen sind beizubehalten.

§ 10 Schaufenster und Ladeneingänge

(1) Schaufenster sind nach Größe und Anordnung auf die Gesamt-
front des Gebäudes und die Gestaltung der Fassaden abzustim-
men. Sie sind nur im Erdgeschoss zulässig.

(2)  Die Summe der Öffnungen darf 2/3 der Breite der Gebäudefront 
nicht überschreiten. Die Einzelöffnungen sind durch entspre-
chende Gestaltung voneinander zu trennen. Der Gesamteindruck 
als Lochfassade muss erhalten bleiben. 

(3)  Das Anbringen von Schaukästen und Automaten ist im Bereich 
des „Ensemble Eggolsheim“ genehmigungspflichtig. Sie dürfen 
nicht an exponierter Stelle im Ortsbild angebracht werden.

§ 11 Werbeanlagen

(1)  Die Errichtung von Werbeanlagen ist dem Markt Eggolsheim 
anzuzeigen.

(2)  Werbeanlagen dürfen nicht verunstaltend wirken durch 
 1. Ihre Größe und Farbgebung,
 2. Häufung gleicher oder miteinander unvereinbarer Anlagen.
(3)  Dieser Paragraph ist nicht anzuwenden auf Werbung im Zusam-

menhang mit Wahlen und auf den Aushang von Veranstaltungs-
hinweisen.

§ 12 Schützenswerte Baueinzelheiten

(1)  Vorhandene ortstypische Fassadengliederung, Fenster- und Tür-
rahmungen und Zwischengesimse sind bei Gebäudeerneuerun-
gen beizubehalten.

(2)  Kunst- und kulturgeschichtlich beachtliche Baudetails wie Plas-
tiken, Wappen, Hauszeichen, Wandausleger und Inschriften sind 
zu erhalten und bei Gebäudeabbruch an geeigneter Stelle wieder 
anzubringen.

(3)  Das Gleiche gilt für Haustüren und Haustore besonderer hand-
werklicher Gestaltung und Ausführung.

§ 13 Einfriedungen, Vorgärten, Vorplätze und Hofeinfahrten

(1)  Einfriedungen zur öffentlichen Verkehrsfläche sind bis zu einer 
Höhe von 1,20 m zulässig.

(2)  Vorhandene Vorgärten, Natursteinmauern, historische Geländer 
und Einzäunungen sind zu erhalten.

(3) Bei neu zu errichtenden Einfriedungen sind Zäune mit senkrech-
ten, unverzierten Latten oder Stäben herzustellen. Schmiedeei-
serne fränkische Zäune sind gestattet. Die Sockelhöhe darf im 
Mittel maximal 0,40 m betragen. Grelle und bunte Farbanstriche 
sind nicht gestattet.

(4)  Höfe und Gärten sollen ökologisch hochwertig und insekten-
freundlich gestaltet werden und dürfen nicht mit Kieselsteinen 
oder Ähnlichem bedeckt werden. Befestigte Flächen sind auf das 
für die ausgeübte Nutzung notwendige Mindestmaß zu beschrän-
ken.

(5)  Stellplätze und sonstige befestigte Flächen sollen mit wasser-
durchlässigem Material hergestellt werden (z. B. Fugenpflaster).

(6)  Unbebaute Flächen bebauter Grundstücke dürfen nicht ver-
rümpelt werden. Lagerplätze und Stellplätze für Müllcontainer 

sollen gegen Einsehbarkeit von öffentlich zugänglichen Flächen 
abgeschirmt werden.

§ 14 Befreiungen

Von Vorschriften dieser Satzung kann die Bauaufsichtsbehörde im 
Einvernehmen mit dem Markt Eggolsheim Befreiung gewähren, 
wenn die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu einer unbilli-
gen Härte führen würde und die Abweichung den Zielen dieser Sat-
zung nicht zuwiderläuft.

§ 15 Ordnungswidrigkeiten

Wer Vorschriften dieser Satzung oder aufgrund dieser Satzung ergan-
genen oder vollziehbaren Anordnungen vorsätzlich oder fahrlässig 
zuwiderhandelt, kann gemäß Art. 89 Abs. 1 Nr. 10 BayBO mit einer 
Geldbuße bis zu 10.000,00 € belangt werden.

§ 16 Konkurrenzregelung

Sofern eine Regelung dieser Satzung einer Festsetzung eines rechts-
kräftigen Bebauungsplanes widerspricht, gehen die Bestimmungen 
des Bebauungsplanes den Regelungen dieser Satzung vor.

§ 17 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer amtlichen Bekanntmachung 
in Kraft.

Eggolsheim, 23.02 2022
gez.
Claus Schwarzmann
1.Bürgermeister

Abfallinfo März 2022

Ab März wird die Biotonne wieder wöchentlich geleert
Ab März werden die Biotonnen im Landkreis Forchheim wieder jede 
Woche geleert, das gilt bis Ende November.
Bitte beachten Sie, dass keine Plastiktüten (auch keine „Bio“-Plastik-
tüten) in die Biotonne dürfen. Nehmen Sie zum Vorsortieren Papier-
tüten oder Zeitungspapier.

AMTLICHE MITTEILUNGEN

Die nächsten Ausgaben der Gemeindezeitung 
erscheint am:

Freitag, 11. März 2022,
Redaktionsschluss am Do., 3. März 2022, 18.00 Uhr

Freitag, 25. März 2022,
Redaktionsschluss am Do., 17 März 2022, 18.00 Uhr
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Sitzungstermine
Dienstag, den 22. März 2022, 17.00 Uhr
Bau-, Umwelt-, Energie-, Landschafts- und Forstausschuss
 
Dienstag, den 29. März 2022, 18.00 Uhr
Marktgemeinderat
 
HINWEIS:
Alle Sitzungen finden weiterhin im Veranstaltungssaal der Egger-
bach-Halle, Josef-Kolb-Str. 10 A, in Eggolsheim statt. Dort kann mit 
ausreichendem Abstand bestuhlt werden. Die Sitzungen sind öffent-
lich, wir bitten in diesem Zuge aber alle etwaigen Besucher, immer 
den notwendigen Mindestabstand zu beachten!
Die Tagesordnungen zu den Sitzungen können eine Woche vor Sit-
zungstermin auf der Website www.eggolsheim.de im Bürgerinforma-
tionssystem eingesehen werden.
 
Erreichbarkeit der Verwaltung
in der aktuellen Situation
Das Rathaus hat aktuell grundsätzlich für externe Personen geschlos-
sen. Das Bürgerbüro des Rathauses wickelt aber gegen Terminver-
einbarung den Parteiverkehr fix zu folgenden Zeiten ab.
Montag bis Mittwoch: 08.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag: 0 8.00 bis 12.00 Uhr und
14.00 bis 18.00 Uhr
Freitag:   08.00 bis 12.00 Uhr
 
Nach personeller Möglichkeit weiten wir die Terminvergaben flexi-
bel Montags und Dienstags auch auf die Nachmittage aus, damit wir 
bei Bedarf mehr Bürger bedienen können.
 
TERMINVEREINBARUNG:
Bitte melden Sie sich telefonisch unter 09545/444-142 bzw. 444-143 
fürs Bürgerbüro an. Auch eine Terminanfrage per E-Mail über buer-
gerbuero@eggolsheim.de ist jederzeit möglich.
 
GRÜNDE:
Sie haben durch diese Praxis den Vorteil, dass wir viele Dinge bereits 
abschlussfertig vorbereiten können und sich die Kontaktzeiten auf 
das absolut Notwendige beschränken. Warteschlangen haben Sie 
dadurch auch nicht zu befürchten und die Abwicklung erfolgt in der 
Regel viel schneller.
Für den Parteiverkehr haben wir eine Möglichkeit geschaffen, Sie 
von außen, infektionsschutzkonform ohne Kontrollen und Dokumen-
tationen geschützt durch eine Plexiglasscheibe, bedienen zu können.
 
AUSWEIS- UND PASSABHOLUNG OHNE TERMINVEREINBARUNG 
MÖGLICH:
Die Ausweisabholung ist auch ohne Terminvereinbarung möglich. 
Am Außenschalter des Bürgerbüros brauchen Sie an den Donners-
tagen von 14.00 bis 18.00 Uhr keinen Termin, um Ihre neuen Pässe 
oder Ausweise abzuholen. Bitte bringen Sie aber die Altdokumente 
mit, damit wir diese einziehen bzw. ungültig machen können.
 
Bürgerbüro geschlossen
Aus organisatorischen Gründen ist das Bürgerbüro seit 09.02.2022 
immer am Mittwoch für den Parteiverkehr geschlossen.
In Notfällen (Standesamt, Friedhof, Ordnungsamt) sind wir auch 
während der o.g. Schließzeit über
die 09545/444-100 erreichbar.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

3. BAYERISCHE DEMENZWOCHE

Musik liegt in der Luft
Ein alter Schlager, der für manche gleich beim Lesen zum Ohrwurm 
wird. So ist Musik. Sie weckt Erinnerungen und ruft Emotionen 
hervor. Vielmehr ist Musik aber auch beziehungsfördernd und ent-
spannend.
Aus diesem Grund möchte die Fachstelle für Demenz und Pflege 
Oberfranken musikalische Aktionen im Rahmen der 3. bayerischen 
Demenzwoche vom 16. bis 25. September 2022 in Oberfranken anre-
gen. Ziel der Demenzwoche ist es, die Bevölkerung und die interes-
sierte Fachöffentlichkeit landesweit mit unterschiedlichen Aktionen 
und Veranstaltungen über die Erkrankung sowie Beratungs- und 
Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren. Auch das Aufzeigen 
von Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Demenz darf hierbei 
nicht fehlen.
Angestrebt wird, zahlreiche Musiker:innen zu gewinnen, die in dieser 
Woche demenzfreundliche Zuhör- oder auch Mitmachkonzerte bzw. 
andere musikalische Aktionen (Ensemblespiel, Solospiel) anbieten. 
Der Besuch der Veranstaltungen ist für Menschen mit Demenz, deren 
pflegende Angehörige, aber auch für Interessierte jeden Alters mit 
und ohne Beeinträchtigung gedacht. Die Örtlichkeit sowie den zeit-
lichen Rahmen oder Zuhörerbegrenzungen legen die musikalischen 
Akteur:innen selbst fest.
Am 29. März 2022 von 14.30 – 16.00 Uhr findet ein Online-Austausch 
für interessierte Musiker:innen statt. Hierbei wird eine Handreichung 
vorgestellt, um demenzfreundliche Musikangebote vorbereiten zu 
können. Zudem wird im Sommer 2022 eine vertiefende Schulung 
zum Thema Demenz angeboten.
Das Staatsministerium unterstützt Anbieter:innen von Aktionen, z. 
B. mit der Bewerbung auf dem Veranstaltungskalender der Website 
des bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege, mit 
Plakatdruck, Broschüren zum Thema Demenz und einer Kleinigkeit 
als „Mitgebsel“. Die Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken 
koordiniert und veröffentlicht musikalische Angebote für die diesjäh-
rige Demenzwoche ebenso.
Bei Interesse an der Online-Veranstaltung oder zur Bekanntgabe 
einer musikalischen Darbietung in der Demenzwoche nehmen Sie 
bitte unter folgender Adresse Kontakt auf:

Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken
Kerstin Hofmann / Patricia Reinhardt (Hauptstelle Bamberg)
Ute Hopperdietzel (Außenstelle Hof)
 info@demenz-pflege-oberfranken.de
www.demenz-pflege-oberfranken.de
Landratsamt Bamberg
Ludwigstraße 23, 96052 Bamberg
Tel. 0951 700-36082

AMTLICHE MITTEILUNGEN



7

04/22

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Kinder und Jugendliche,

die jüngste Sitzung des Marktgemeinderates war die wichtigste des ganzen Jahres und sogar der ganzen 
Legislaturperiode. Der Gemeindehaushalt 2022 und die Finanzplanung bis 2025 wurden mit großer Mehrheit 
beschlossen. Unser Kämmerer gibt in seinem Bericht hier in der Gemeindezeitung einen umfassenden Überblick. 
Wer sich noch tiefer in das Zahlenwerk einarbeiten will, dem empfehle ich den kompletten Haushaltsvorbericht 
auf der gemeindlichen Homepage. Er beinhaltet die intensiv durchdachte Grundlage für die nächsten vier Jahre.

Das Angebot der Bürgerbeteiligung bezüglich der künftigen Aufplanung des Gasthof-Eismann-Geländes in 
Kauernhofen wurde umfassend genutzt. Es wurden viele Anregungen gegeben, die dem Markgemeinderat zur 
Kenntnis gegeben wurden. In einem nächsten Schritt wird über die Anregungen beraten und dann wieder die 
Bürgerschaft beteiligt, dann mit einer weitergehenden Planung bei Integration möglichst vieler Interessen. Wir 
werden sehen.

Bezüglich der Planungen am Sportgelände darf ich Sie zu vier Einzelmaßnahmen auf den Sachstand bringen.  
(1) Für den neuen Kindergarten erfolgen bereits die Ausschreibungen und wir dürfen mit einem schnellen 
Baubeginn rechnen. (2) Für die Sanierung der Schulsportanlagen mit Sportheim warten wir auf die 
abschließende Beurteilung durch die Landesbaudirektion. Zeitgleich wurde die Bezuschussung durch die 
Regierung von Oberfranken auf die neuen Förderrichtlinien angepasst. Der Bescheid wurde für die nächsten 
Wochen in Aussicht gestellt. Sobald dieser da ist, werden die ersten Arbeiten durch den beauftragten Architekten 
ausgeschrieben, beginnend mit dem nötigen Rückbau und Teilabbrüchen am Sportheim. Damit ist in der 
zweiten Jahreshälfte zu rechnen. (3) Für den Bau der Bundeskegelbahn wird vom beauftragten Büro derzeit das 
Leistungsverzeichnis für eine Generalunternehmer-Ausschreibung erarbeitet. Hier ist das Vorgehen intensiv 
mit der Regierung abzustimmen. Wir sind hier auf einem guten Weg. (4) Und schließlich laufen die Planungen 
des Biomasseheizwerkes und der gesamten regenerativen Energieversorgung auf Hochtouren.

Der Marktgemeinderat hat beschlossen, dass wir uns in dieser Legislaturperiode um die Erstellung einer 
umfassenden Gemeindechronik kümmern. Das Motto lautet: „Eggolsheim – von der Besiedlung bis heute“. 
In Zusammenarbeit mit einheimischen und wissenschaftlich arbeitenden Autoren soll ein Eggolsheim-Buch 
entstehen, das möglichst viele Aspekte der Entwicklung der Gemeinde beleuchtet. Es soll auch auf die anderen 
Ortschaften unserer Gemeinde kurz und prägnant eingegangen werden, hauptsächlich wird aber Eggolsheim 
im Mittelpunkt stehen. Die Federführung übernimmt Anton Eckert, der ehemalige Leiter der VHS Forcheim 
und des Kulturamtes des Landkreises. Er hat schon viele ähnliche Publikationen verantwortet und bietet 
diese Leistung in seinem Ruhestand an. Der Marktgemeinderat hat ihn bereits beauftragt. Schon heute bin ich 
gespannt auf das Ergebnis, über das wir uns sicher freuen werden.

Herzlich

Ihr und Euer

AMTLICHE MITTEILUNGEN
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Der wichtigste Grundsatzbeschluss ist die Festlegung von maximalen 
Kreditaufnahmen i.H.v. 5,2 Mio. €, verbunden mit einer maximalen 
Nettoneuverschuldung i.H.v. bis zu 4 Mio. €.

Die kalkulierte und festgesetzte Obergrenze an Fremdmitteln ist jedoch 
abhängig von einer konstant steigenden Einnahmeentwicklung, u.a. 
im Bereich Einkommensteuer, Gewerbe- und Grundsteuer. 

Das „bereinigte“ Investitionsprogramm ist zum jetzigen Zeitpunkt 
finanziell darstellbar. Jedoch ist es auch abhängig von nicht 
beeinflussbaren Faktoren. 

Tatsache ist, dass sich die finanzielle Situation des 
Verwaltungshaushaltes weiterhin positiv darstellt, wenngleich 
diverse Einbrüche aufgrund der weiter andauernden Pandemie 
(Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisung, Einkommensteuer) noch nicht 
ausgeschlossen werden können. Ein auszugsweiser Rückblick auf die 
vergangenen Zuführungsbeträge zeigt, wie schnell sich in den letzten 
Jahren das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes verbessert hat:

2012   0,075 Mio. € 
2015   1,294 Mio. €
2017   1,898 Mio. € 
2019   2,340 Mio. € 
2020  1,571 Mio. €

Im Haushaltsjahr 2021 konnten anstatt der geplanten Zuführung von 
rund 1,6 Mio. € stolze 2,14 Mio. € verbucht werden. Enthalten ist die 
Sonderrücklage aus Überschüssen im Abwasserbereich i.H.v. 105 T €.

Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Zuführung von rund 2,46 Mio. € 
angesetzt – der bisher höchste Zuführungsbetrag. 

Erfreulich in diesem Jahr sind die Mitteilungen zur Finanzausstattung 
durch den kommunalen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2022. 
Die Schlüsselzuweisung für den Markt Eggolsheim beträgt wieder 
1,3 Mio. €. Aufgrund der immer wieder steigenden Steuerkraft 
des Marktes Eggolsheim ist in den Folgejahren mit keinem Anstieg 
der Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Ziel der Gemeinde sollte es 
jedoch weiterhin sein, eine möglichst große Steuerkraft zu erzielen, 
um somit auch die laufenden Betriebs- und Unterhaltskosten aus 
eigenen Mitteln finanzieren zu können.

Weiterhin überaus positiv – wenn auch zu Beginn des Jahres 
2021 Einbrüche aufgrund der Corona-Pandemie zu verbuchen 
waren – entwickeln sich die Steuerbeteiligungen und pauschalen 
Finanzzuweisungen. Hier ist zusammengerechnet mit Einnahmen 
von über 5,6 Mio. € zu rechnen. Allein bei der Beteiligung an 
der Einkommenssteuer ist eine Summe von knapp über 4,7 Mio. 
€ zu erwarten. Im Vergleich: 2010 konnten lediglich 2,5 Mio. € 
vereinnahmt werden. Das bedeutet einen Anstieg von rund 2,2 
Mio. € und bestätigt ein weiteres Mal, die wirtschaftlich positive 
Entwicklung unserer Bürgerinnen und Bürger. 

Positiv stellt sich die Entwicklung der Grundsteuern dar. Durch die 
Erschließung von neuen Bau- bzw. Gewerbegebieten und durch 
die Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von 450 
v. H. auf 500 v. H. im Haushaltsjahr 2022 können die Einnahmen 
erheblich erhöht werden.

Auch bei der Gewerbesteuer konnte in den vergangenen Jahren eine 
positive Entwicklung verzeichnet werden. Die im Haushaltsplan 
2021 veranschlagten 2,8 Mio. € wurden erreicht – trotz der 
anhaltenden Pandemie. Im Haushaltsplan 2022 können aufgrund der 
Hebesatzerhöhung von 380 v. H. auf 400 v.H., die Einnahmen aus der 
Gewerbesteuer mit 3,2 Mio. € veranschlagt. 

Die Empfehlung zur Anpassung der Hebesätze war bereits Bestandteil 
des letztjährigen Vorberichts.

Fortsetzung von Seite 1

II. VERWALTUNGSHAUSHALT
Einnahmen
Gemeindeanteil Einkommensteuer (Gruppierung .0100)
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Den Gemeinden ist durch das Grundgesetz ein Anteil am 
Aufkommen der Einkommensteuer garantiert (Art. 106 Abs. 5 GG). 
Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz beträgt dieser Anteil 15 % 
des Aufkommens an der Lohn- und Einkommensteuer, sowie 12 % 
des Aufkommens an Kapitalertragsteuer.

Die Einkommensteuerbeteiligung stellt für den Markt Eggolsheim 
die wichtigste Einnahmeart dar, sie beträgt etwa 30 % der 
Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes. Der Ansatzwert 
wird im Dezember vom Bayerischen Landesamt für Statistik und 
Datenverarbeitung „vorläufig“ mitgeteilt. Für das Jahr 2021 beträgt 
das geschätzte Einkommensteueraufkommen 4.553.700,00 €. 

€-

€1.000.000,00 

€2.000.000,00 

€3.000.000,00 

€4.000.000,00 

€5.000.000,00 

€6.000.000,00 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Einkommensteuer

>> Inhaltsverzeichnis <<

Gruppierung Einnahmen Haushaltsansatz 2022 Haushaltsansatz 2021 vorl. Ergebnis 2021

.0100 Einkommensteuer 4.765.500,00 € 4.553.700,00 € 4.749.504,00 €

Gesamteinnahmen 4.765.500,00 € 4.553.700,00 € 4.749.504,00 €
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Steuerkraft wesentlich 
verbessert wurde. Aus Sicht der Kämmerei muss diese Entwicklung 
gerade im Bereich der Gewerbesteuer noch weiter forciert werden.

Eine positive Entwicklung im Bereich der Steuern und der 
Finanzausstattung durch den kommunalen Finanzausgleich ist für die 
Finanzierung der laufenden Kosten zwingend nötig. Eine gestiegene 
Steuer- und somit auch Umlagekraft bedeutet aber auch auf der 
Ausgabenseite höhere Belastungen im Bereich der Kreisumlage. 
Erstaunlicherweise sinkt die diesjährige Kreisumlage im Vergleich 
zum Vorjahr um rund 50 T € auf 2,9 Mio. € mit einem Hebesatz von 
39,5 % (Vorjahr 39,5 %). 

Besonders zu erwähnen sind die steigenden Personalkosten. Dies ist 
zu begründen mit Tariferhöhungen und Neueinstellungen. In diesem 
Jahr ist eine weitere tarifliche Erhöhung von durchschnittlich 1,80 % 
einzuplanen. 

Eine äußerst kritische und fatale Tatsache sind nach wie vor 
die im Vermögenshaushalt weg gefallenen Einnahmen aus 
Straßenausbaubeiträgen. Dieser Wegfall kann ausschließlich durch 
eine erhöhte Neuverschuldung kompensiert werden, da die im 
Rahmen des Finanzausgleichs verteilten Ausgleichszahlungen in 
keinem Verhältnis zu Investitionsmaßnahmen stehen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die allg. Rücklage 
zum Haushaltsjahr 2022, abgesehen von der Mindestrücklage, 
aufgebraucht ist und bereits zur Finanzierung der vorgesehenen 
Investitionen im kommenden Haushaltsjahr Darlehen aufgenommen 
werden müssen. Die Sonderrücklage für die Abwassereinrichtung 
beträgt zum Ende dieses Haushaltsjahrs rund 217 T €. 

Der Großteil der genannten Investitionen ist unvermeidlich und durch 
entsprechende Beschlussfassungen bereits festgelegt. Allerdings 
musste bei der Umsetzung der beschriebenen Investitionen 
priorisiert werden, wie bereits zu Beginn des Vorberichts erwähnt 

Fortsetzung nächste Seite

im Rahmen einer Klausurtagung geschehen. In mehreren intensiven 
Gesprächsrunden mit den zuständigen Mitarbeitern der Verwaltung 
wurde versucht die „Prioritätenliste“ des Marktgemeinderates 
darzustellen. Das Resultat hieraus ist der Haushaltsplan 2022 
mit Finanzplan 2023 bis 2025. Dem Markt Eggolsheim kommt 
hierbei die aktuelle Zinssituation zu Gute. Ohnehin notwendige 
Investitionen können mit „günstigem“ Geld umgesetzt werden. Auch 
die Fördervoraussetzungen sind (noch) auf einem hohen Niveau. 

Trotz dieser Voraussetzungen ist es wichtig und notwendig, die 
geplanten Investitionen weitestgehend mit eigenen Mitteln zu 
finanzieren und die Verschuldung möglichst gering zu halten. Das 
Einnahmepotenzial ist restlos auszuschöpfen, so schreibt es die 
Gemeindeordnung vor. In Anbetracht dessen ist es unumgänglich 
die Beitragssatzung für die Verbesserung und Erneuerung der 
Entwässerungseinrichtung des Marktes Eggolsheim vom 09.11.2010 
zu überarbeiten und eine neue Globalberechnung durchzuführen. 
Dies wurde bereits beauftragt. Verbesserungsbeiträge von rund 
1,5 Mio. € sind in den Jahren 2022 und 2023 eingeplant. Ebenso 
wurde im Oktober 2021 die Anhebung der Realsteuerhebesätze vom 
Marktgemeinderat beschlossen. Im Rahmen der Beschlussfassung 
zur Haushaltssatzung werden die neuen Hebesätze verbindlich und 
rückwirkend zum 01.01.2022 fällig. Eine genauere Erläuterung zum 
Verfahren mit Beispielberechnungen wurde in der Gemeindezeitung 
02/2022 vom 28.01.2022 veröffentlicht.

Mit den o.g. Maßnahmen zur Steigerung der Einnahmen konnte 
die Prokopfverschuldung von einst bis zum Jahr 2025 kalkulierten 
2.600,00 € auf 2.100,00 € minimiert werden. 

Die in den letzten Jahren gestiegene und gute finanzielle Ausstattung 
zur Deckung der laufenden Kosten im Verwaltungshaushalt ist im 
Jahr 2020 aus allseits bekannten Gründen eingebrochen. Bereits im 
vergangenen Jahr konnte ein Anstieg zur Entlastung der kommunalen 
Kassen verzeichnet werden. Im diesjährigen Haushaltsjahr ist eine 
weitere Erhöhung realistisch. 
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Bei den Ansätzen der Grundsteuer wurde die Erhöhung zum 
01.01.2022 bereits berücksichtigt. Errechnet wurden rund 110 T € 
Mehreinnahmen. 

Ebenso wurde bei der Gewerbesteuer die Erhöhung berücksichtigt. 
Weiter fließen erhöhte Vorauszahlungsleistungen bisher 
eingegangener Messbetragsbescheide mit ein. Erfreulich ist die 
geplante Mehreinnahme von rund 400 T €. 

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen ist enorm aber auch 
wichtig. Trotz der Pandemie und Einbrüchen der Wirtschaft wurde 
der Haushaltsansatz von 2,8 Mio. € erreicht.

Aktuelle Hebesätze:

 Grundsteuer A 450 % auf 500 %

 Grundsteuer B 450 % auf 500 %

 Gewerbesteuer 380 % auf 400 %

€-

€500.000,00 

€1.000.000,00 

€1.500.000,00 

€2.000.000,00 

€2.500.000,00 

€3.000.000,00 

€3.500.000,00 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer

>> Inhaltsverzeichnis <<

Gruppierung Einnahmen Haushaltsansatz 2022 Haushaltsansatz 2021 vorl. Ergebnis 2021
.0000 Grundsteuer A 65.000,00 € 60.000,00 € 58.868,63 €

bis Grundsteuer B 1.000.000,00 € 895.000,00 € 900.200,96 €
.0099 Gewerbesteuer 3.200.000,00 € 2.800.000,00 € 2.786.922,23 €

Gesamteinnahmen 4.265.000,00 € 3.755.000,00 € 3.745.991,82 €
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Allerdings darf die Entwicklung nach oben in nächsten Jahren nicht 
stagnieren, denn auch die Ausgabenseite (vor allem der Unterhalt) 
steigt stetig an. 

Die Marktgemeinde hat nach wie vor Entwicklungspotenzial im 
gewerblichen Bereich. Dieses Potenzial ist konsequent zu nutzen 
und mit der Steigerung der Einnahmen sowie der bestmöglichen 
Nutzung der aufgebauten Infrastruktur verbunden. Auch mit diesem 
Thema hat sich der Marktgemeinderat in seiner letztjährigen 
Klausurtagung befasst und in der Marktgemeinderatssitzung vom 
26.10.2021 beschlossen, die gewerbliche Entwicklung (im Rahmen 
seiner eigenen Überlegungen zur Nutzung) weiter zu forcieren. Ein 
weiterer Schwerpunkt der nächsten Jahre ist es, die Leerstände in 
den jeweiligen Ortsteilen zu reduzieren und ggf. Bauflächen - ob 
gewerblich oder Wohnungsbau - auszuweisen.

Dass neben den im Bericht aufgeführten Kosten und Ausgaben 
auch das Sparen bei freiwilligen Leistungen gefordert ist, steht 
nicht in Frage. Doch ist festzuhalten, dass die großen freiwilligen 
Leistungen der vergangenen Jahre immer den jungen Menschen und 
den Familien über die Sportförderung (v.a. Eggerbach-Halle, die 
anstehende Sanierung des Sportzentrums Eggolsheim, der anstehende 
Bau einer Bundeskegelbahn), gemeindliche Jugendtreffs und viele 
andere Maßnahmen gedient haben. Die Gemeinschaftshäuser (oft 
i.V.m. Feuerwehrhäuser) in fast allen Ortschaften haben nicht nur 
den Brand- und Katastrophenschutz wesentlich verbessert, sondern 
auch die Dorfgemeinschaften gestärkt. Daneben ist das Freizeit- und 
Bildungsangebot wesentlich ausgebaut worden (z.B. vielfältigste 
Sport und Kulturstätten, Volkshochschule, Bücherei, dezentrales 
Kita-Konzept in den Ortsteilen und vieles mehr). 

Die Großzügigkeit im freiwilligen Sektor und die damit 
verbundene und zum Ausdruck gebrachte Wertschätzung des 
bürgerlichen Engagements ist im Vergleich mit anderen Kommunen 
überdurchschnittlich. 

Für die Zukunft gilt es, die sogenannte weiche Infrastruktur zu 
erhalten, das Geschaffene mit Leben zu füllen und zu erhalten. 
Der hierfür notwendige Unterhalts- und Sanierungsaufwand in den 
kommenden Jahren ist immens. Einnahmen stehen nur bedingt und 
in gewissen Bereichen entgegen. 

Mein objektives Fazit zur Haushaltsplanung 2022 und fortfolgenden 
Finanzplanung:
Die prognostizierte Haushaltslage ist zum jetzigen Planungsstand 
und mit den beschlossenen Anpassungen erfreulich, jedoch ist die 
Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben nach wie vor kritisch zu 
betrachten. 

Der komplette Vorbericht zum Haushalt 2022 steht auf der Website 
des Marktes Eggolsheim (https://www.eggolsheim.de/downloads.
html) zur Verfügung. 

Johannes Götz
Kämmerer

Fortsetzung von Seite 9
LIASGRUBE

Veranstaltungstermine der Umweltstation Lias-
Grube im März 22

ACHTUNG: 
• Bei allen Veranstaltungen gilt für Erwachsene die 2G-Regel. Bitte 

bringen Sie entsprechende Nachweise mit.
• Je nach aktueller Inzidenz-Lage behalten wir uns vor, das Angebot 

kurzfristig abzusagen!

Treffpunkt für Veranstaltungen:
Soweit nicht anders angegeben, die Übersichtstafel mit dem
Symbol Gelbbauchunke am Eingang des Freigeländes der Umwelt-
station Lias-Grube.

Kosten:
Soweit nicht anders angegeben, Kosten pro Person: 5,00 Euro und 
0,50 Euro Ermäßigung für Mitglieder des Fördervereins.

Anmeldung und weitere Information:
Soweit nicht anders angegeben, ist eine Anmeldung erforderlich über
unsere Webseite www.umweltstation-liasgrube.de
per Telefon 09545 950399
oder per Mail info@umweltstation-liasgrube.de

Donnerstag, 17.03.22, 14:00-16:00 Uhr
Frühlingszwerge
Wir erkunden die Tongrube mit allen Sinnen und kneten, rollen und 
matschen.
Für Kinder von 3 bis 6 Jahren mit Begleitperson, jeweils beide 
anmelde- und kostenpflichtig
Anmeldung nur bei VHS Forchheim/Eggolsheim, Tel.: 09191/861060, 
www.vhs-forchheim.de

27.04. Schnullermäuse entdecken den Frühling
Gemeinsam entdecken wir mit allen Sinnen den Frühling.
Für Mütter und Väter mit Kindern unter 3 Jahren.
Mittwoch, 9:30-11:00
Für Kinder unter 3 Jahren (frei) + kostenpflichtige Begleitperson 
Anmeldung über die Umweltstation Lias-Grube per Telefon 09545 
950399 oder www.umweltstation-liasgrube.de

Alle Angaben ohne Gewähr. Kurzfristige inhaltliche Programmände-
rungen behalten wir uns vor.

Kontakt:
Ulrike Schaefer
Leitung und Geschäftsführung

Zur Liasgrube 1
91330 Eggolsheim
T 09545 950399
M 0177 6597502
F 09545 4455360
E u.schaefer@umweltstation-liasgrube.de.de
www.umweltstation-liasgrube.de
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Online-Beratungen zur Existenzgründung, -sicherung und 
-nachfolge
durch die IHK für Oberfranken gemeinsam mit den 
Wirtschaftsexperten der Aktivsenioren Bayern e. V.

Termine / Ort: Donnerstag, 10. März 2022, ab 09.00 Uhr
  Donnerstag, 24. März 2022, ab 09.00 Uhr
Informationen: Die Beratungen sind kostenfrei.
  Terminvergabe jeweils bis 15:00 Uhr.
Ihre Daten werden nur zum Zwecke der Terminvereinbarung erhoben
und weiterverarbeitet!
Anmeldung: Vorherige Anmeldung erforderlich bei der
  Wirtschaftsförderung unter
  Tel. 09191 86-1021 oder: Wifoe@Lra-Fo.de.

Berufsinfomesse Forchheim
Termin / Ort: Samstag, 21. Mai 2022, 11.00 –16.00 Uhr
  Forchheimer Kellerwald
Informationen: Weitere Informationen zur Anmeldung als
  Aussteller finden Sie unter
  https://www.berufsinfomesse-forchheim.de/

f.i.t. – Forchheimer Informationstechnologie
Termin / Ort: Dienstag, 29. März 2022, 18.30 Uhr
  claudiusbähr+friends GmbH
  Bamberger Str. 50, 91301 Forchheim
Informationen: Impulsvortrag von Claudius Bähr zum Thema
  „Employer Branding am Beispiel der
  claudiusbähr+friends GmbH, Forchheim“
Anmeldung: Aufgrund der aktuellen Lage ist eine vorherige  
  Anmeldung bis 24.03.2022 erforderlich per Mail
  an wifoe@lra-fo.de.
Weitere Informationen unter www.forchheim-it.de

Netzwerk WiR. Unternehmen Familie
Schöne neue Arbeitswelt – Erfolgreiches Führen im Homeoffice

Termine / Ort: Teil 1: Tipps für eine gelungene Organisation
  (Online-Veranstaltung)
  Freitag, 11. März 2022, 09.30 – 10.30 Uhr
  Teil 2: Soft Kills & Social Skills online
  transportieren (Online-Veranstaltung)
  Freitag, 25. März 2022, 09.30 – 10.30 Uhr

Anmeldung: Nähere Informationen finden Sie unter
  https://wir-bafo.de/veranstaltungen

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Internationaler Frauentag 2022
Online-Event

Zooming Female Artists:  „O no Ono!“
Lesung – Werkschau - Infotainment

Eine Begegnung mit der japanisch-amerikanischen 
Künstlerin Yoko Ono

Dienstag, 08. März 2022  um 19 Uhr
Teilnahme kostenfrei – Anmeldung erforderlich!

Die Zugangsdaten werden per E-Mail verschickt.

Die meisten haben schon von ihr gehört, viele verurteilen sie. Aber wenige haben sich mit der Aktionskünstlerin,  
Filmemacherin, Experimentalkomponistin, Sängerin, Friedens- und Menschen-rechtsaktivistin sowie ihrem Werk 
intensiver beschäftigt. Ihre Performances ecken mitunter an und verstören, oft sind sie jedoch gleichzeitig witzig und 
voller Liebe. Eine kompromisslos mutige Künstlerin, die lange Zeit verhasst war, sich aber nicht kleinkriegen ließ. 

Hinter Zooming Female Artists (ZoFA) stehen die Schwestern Maria Wolf und Dr. Inés Pelzl, eine Schauspielerin und 
eine Kunsthistorikerin, die sich zum Ziel gesetzt haben, Künstlerinnen vorzustellen, die uns etwas zu sagen haben. 
ZoFA vereint die Elemente Lesung und Werkschau, informiert, unterhält und inspiriert. Ein Kunstimpuls via Zoom. 

Veranstalter: Volkshochschule und Gleichstellungsstelle

Anmeldung bis spätestens
08.03.2022, (17 Uhr) nötig
www.vhs-forchheim.de

Termine des Seniorenbüros Forchheim
Februar 2022
Di. 01.03. 10:00 Uhr Veeh-Harfen Gruppe 1 im Treffpunkt Aktive Bürger
Di. 01.03. 14:00 Uhr Skat im Treffpunkt Aktive Bürger
Mi. 02.03. 09:30 Uhr Veeh-Harfen Gruppe 3 im Treffpunkt Aktive Bürger
Mi. 02.03. 15:00 Uhr Englisch plaudern im Treffpunkt Aktive Bürger
Do. 03.03. 10:00 Uhr Nordic Walking, Treffpunkt Parkplatz Weingartsteig
Do. 03.03. 14:30 Uhr Scrabble im Treffpunkt Aktive Bürger
Fr. 04.03. 10:00 Uhr Veeh-Harfen Gruppe 2 im Treffpunkt Aktive Bürger
Fr. 04.03. 15:00 Uhr Aquarell-Treff im Treffpunkt Aktive Bürger
Di. 08.03. 10:00 Uhr Veeh-Harfen Gruppe 1 im Treffpunkt Aktive Bürger
Di. 08.03. 14:00 Uhr Handarbeiten im Treffpunkt Aktive Bürger
Mi. 09.03. 09:30 Uhr Veeh-Harfen Gruppe 3 im Treffpunkt Aktive Bürger
Mi. 09.03. 15:00 Uhr Englisch plaudern im Treffpunkt Aktive Bürger
Do. 10.03 10:00 Uhr Gedächtnistraining im Treffpunkt Aktive Bürger
Do. 10.03. 10:00 Uhr Nordic Walking, Treffpunkt Parkplatz Weingartsteig
Do. 10.03. 14:30 Uhr Scrabble im Treffpunkt Aktive Bürger
Fr. 11.03. 10:00 Uhr Veeh-Harfen Gruppe 2 im Treffpunkt Aktive Bürger
Fr. 11.03. 17:00 Uhr Kegeln beim ATSV Forchheim, Bayreuther Str. 82B
Di. 15.03. 10:00 Uhr Veeh-Harfen Gruppe 1 im Treffpunkt Aktive Bürger
Di. 15.03. 14:00 Uhr Skat im Treffpunkt Aktive Bürger
Mi. 16.03. 09:30 Uhr Veeh-Harfen Gruppe 3 im Treffpunkt Aktive Bürger
Mi. 16.03. 15:00 Uhr Englisch plaudern im Treffpunkt Aktive Bürger
Do. 17.03. 10:00 Uhr Nordic Walking, Treffpunkt Parkplatz Weingartsteig
Do. 17.03. 14:30 Uhr Scrabble im Treffpunkt Aktive Bürger
Fr. 18.03. 10:00 Uhr Veeh-Harfen Gruppe 2 im Treffpunkt Aktive Bürger
Fr. 18.03. 15:00 Uhr Aquarell-Treff im Treffpunkt Aktive Bürger
Di. 22.03. 10:00 Uhr Veeh-Harfen Gruppe 1 im Treffpunkt Aktive Bürger
Mi. 23.03. 09:30 Uhr Veeh-Harfen Gruppe 3 im Treffpunkt Aktive Bürger
Mi. 23.03. 15:00 Uhr Englisch plaudern im Treffpunkt Aktive Bürger
Do. 24.03. 10:00 Uhr Nordic Walking, Treffpunkt Parkplatz Weingartsteig
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Größte jährliche Haushaltsbefragung „Mikrozensus 
2022“ startet – 60 000 Haushalte in Bayern werden 
befragt  

Interviewerinnen und Interviewer des Bayerischen Landesamts 
für Statistik bitten Bürgerinnen und Bürger um Auskunft 

Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltsbefragung in 
Deutschland. Seit mehr als 60 Jahren befragen die Statistischen 
Ämter im gesamten Bundesgebiet jährlich etwa ein Prozent der 
Bevölkerung.  
Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Statistik in Fürth 
sind das rund 60 000 Haushalte im Freistaat. Sie werden im Verlauf 
des Jahres von geschulten Interviewerinnen und Interviewern zu 
ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage befragt. Für den über-
wiegenden Teil der Fragen besteht nach dem Mikrozensusgesetz 
eine Auskunftspflicht. 
 
Die gewonnenen Daten sind eine wichtige Planungs- und 
Entscheidungshilfe für Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und 
Wissenschaft.  

Fürth. Im Jahr 2022 findet im Freistaat - wie im gesamten Bundesge-
biet - wieder der Mikrozensus statt. Seit 1957 werden dafür jährlich 
ein Prozent der Bevölkerung u.a. zu Bildung, Beruf, Familie, Haus-
halt und Einkommen, befragt. In dem jährlich wechselnden zusätz-
lichen inhaltlichen Schwerpunkt steht dieses Jahr das „Wohnen“ im 
Mittelpunkt. Der Mikrozensus umfasst gleichzeitig vier Erhebungen. 
Erstens das eigentliche Mikrozensus-Kernprogramm, dann zweitens 
die Arbeitskräfteerhebung der Europäischen Union. Es folgen als 
drittes und viertes Element die europäische Gemeinschaftsstatistik 
über Einkommen und Lebensbedingungen sowie die Befragung der 
Europäischen Union zur Nutzung von Informations- und Kommu-
nikationstechnologien in privaten Haushalten. Entsprechend werden 
die teilnehmenden Haushalte in vier Gruppen unterteilt, wobei jede 
Gruppe ein anderes Fragenprogramm beantwortet.  

60 000 zufällig ausgewählte Haushalte Bayerns werden befragt 
Die Befragungen zum Mikrozensus 2022 finden ganzjährig von 
Januar bis Dezember statt. In Bayern sind in diesem Jahr rund 60 
000 Haushalte zu befragen. Hierbei bestimmt ein mathematisches 
Zufallsverfahren, welche Adressen für die Teilnahme aus-gewählt 
werden. Einmal ausgewählt, nehmen die jeweiligen Haushalte in der 
Regel an vier Befragungen innerhalb von maximal vier Jahren teil. 
Diesen Haushalten wird postalisch vor der eigentlichen Befragung 
ein Brief vom Bayerischen Landesamt für Statistik zugesandt. Darin 
werden sie über ihre Teilnahme am Mikrozensus informiert, verbun-
den mit einem Terminvorschlag für das telefonisches Interview. Für 
den überwiegenden Teil der Fragen besteht nach dem Mikrozensus-
gesetz eine Auskunftspflicht. 

Befragung liefert Erkenntnisse für faktengestützte Planung und 
Entscheidung 
Die Ergebnisse des Mikrozensus sind wichtige Planungs- und Ent-
scheidungshilfen für Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Wissen-
schaft gleichermaßen. So wird beispielsweise für eine bedarfsgerechte 
Förderung des Wohnungsbaus die Information benötigt, in wie vielen 

Haushalten jeweils eine, zwei oder mehr Personen zusammenleben. 
Zudem entscheiden die erhobenen Daten mit darüber, wieviel Geld-
mittel Deutschland aus den Struktur- und Investitionsfonds der Euro-
päischen Union erhält.
 
Auch Wissenschaft und Forschung, Verbände und Organisationen 
sowie Journalistinnen und Journalisten nutzen regelmäßig die Daten 
des Mikrozensus. Sie werden vom Bayerischen Landesamt für Statis-
tik veröffentlicht und stehen damit allen interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern zur Verfügung.  
Im Internet finden Sie die Daten bereits abgeschlossener Erhebungen 
unter: 
www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus 

Sammlung von alten Handys für Hummel, Biene und Co.
Die Marktbücherei unterstützt eine Aktion des Naturschutzbunds 
Deutschland (NABU) und hat in ihren Räumen diese Sammelbox 
(Foto) aufgestellt. Ausgediente Tablets, Smartphones, Netzteile und/
oder Ladekabel, die in vielen Schubladen vor sich hingammeln, 
können jetzt für den guten Zweck in der Bücherei bis Do 31.03.2022 
abgegeben werden. Die über den NABU gesammelten Althandys 
gehen zum Recyclingpartner AfB gemeinnützige GmbH. Wieder-
verwendbare Geräte werden möglichst wiederaufgearbeitet bzw. 
die enthaltenen wertvollen Rohstoffe verwertet. Der Erlös dieser 
Arbeiten wird dem NABU-Insektenschutzfonds zugeführt. Details 
zur Spendenaktion und zum Schutzfonds gern auf www.nabu.de/
umwelt-und-ressourcen.de

Bitte unbedingt beachten: vor Abgabe Handy auf Werkseinstellungen 
zurücksetzen, Karten entfernen, keine beschädigten oder einzelne 
Akkus einwerfen.
Auch wir möchten damit einen Beitrag zum Schutz der lebenswich-
tigen Insekten leisten und freuen uns über zahlreiche Unterstützung. 
Gerne auch beim Besuch die Gelegenheit nutzen und unsere vielfäl-

BÜCHEREI ST. MARTIN
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MEDIENINFORMATION 

Startschuss für Realisierbarkeitsstudie  des ersten 
Metropolradweges   - Die Kommunen von Nürnberg bis 
Bamberg haben die  Planungen aufgenommen 

Landratsamt Bamberg Ludwigstr. 23 
96052 Bamberg 
Frank Förtsch 
Tel. 0951/85-211 
Fax 0951/85-204 
frank.foertsch@lra-ba.bayern.de

16. Februar 2022
Auf einem durchgängigen Weg zwischen Bamberg und Nürnberg 
schnell und komfortabel radeln zu können – damit diese Vision 
Wirklichkeit wird, haben sich 13 Kommunen und drei Landkreise 
von Nürnberg bis Bamberg zu einem Arbeitskreis unter Federfüh-

rung des Landkreises Bamberg zusammengeschlossen und die Arbeit 
aufgenommen.  
Ein Metropolradweg entlang des Main-Donau-Kanals durch das 
landschaftlich schöne Regnitztal soll den Radverkehr in der Region 
auf ein völlig neues Qualitätsniveau bringen. Die Akteure wollen 
Radpendlern und Freizeitradeln neue attraktive Nutzungsmöglich-
keiten anbieten und kräftig für einen immer häufigeren Umstieg aufs 
Rad werben.  

„Wer einmal das tolle Regnitztal mit dem Rad entdeckt hat, wird 
immer wieder diese Route befahren wollen“, so Johann Kalb, Land-
rat im Landkreis Bamberg bei seiner Begrüßung. Wir wollen alle 
unseren Beitrag zur Verkehrswende leisten und sichere und gute 
Radwege laden Alltagsradler und Familien zur häufigeren Nutzung 
ein, ergänzte der Landrat. 

Mit Hilfe einer Realisierbarkeitsstudie wird nun der beste Verlauf für 
die etwa 65 Kilo-meter lange Strecke ermittelt. Die beiden mit der 
Erstellung der Studie beauftragten Planungsbüros Planersocietät und 
VIA bringen dabei umfassende Erfahrung im Radverkehr sowie ihre 
Ortskenntnisse in der Metropolregion ein.  

Im Rahmen der ersten Sitzung des Arbeitskreises am 15. Februar for-
mulierten Vertreter der vier kreisfreien Städte Bamberg, Erlangen, 
Fürth und Nürnberg, der drei Landkreise Bamberg, Forchheim und 
Erlangen-Höchstadt, der Städten Forchheim und Baiersdorf sowie 
der sieben Gemeinden Strullendorf, Hirschaid, Altendorf, Eggols-
heim, Hallerndorf, Hausen und Möhrendorf nochmal ihre Erwar-
tungen an die Studie. Gleichzeitig stimmten die radbegeisterten 
Arbeitskreismitglieder die Vorgehensweise, nächsten Arbeitsschritte 
und die Einbindung der weiteren Beteiligten ab. Im Sommer ist eine 
detaillierte Bestandsaufnahme und Befahrung vor Ort geplant, bei 
der die in Frage kommenden Routen genau analysiert und bewertet 
werden. Die Ergebnisse der Realisierbarkeitsstudie bilden dann die 
Grundlagen zur Konkretisierung der Planung und Umsetzung des 
Metropolradweges durch die beteiligten Baulastträger. 

Fest steht bereits heute, dass die Strecke landschaftlich reizvoll nahe 
am Main-Donau-Kanal verlaufen soll. Anschlüsse an bestehende 
Radwegenetze werden dabei berück-sichtigt. Wichtig ist ein durch-
gängig hoher Standard mit ausreichend breiten und kom-fortablen 
Radwegen.  

„Das Projekt hat Modellcharakter, da wichtige fachliche Erkennt-
nisse gewonnen werden können. Zum Beispiel, wie praxisnah der 
Qualitätsstandard einer Radhauptverbindung für eine so lange Stre-
cke ist. Zudem werden wir im Projekt viel zum Zusammenwirken so 
vieler Partner für ein gemeinsames Fahrrad-Projekt lernen“, so der 
Projektleiter am Landratsamt Bamberg Markus Hammrich.  
Gefördert wird die Realisierbarkeitsstudie vom Bundesministerium 
für Digitales und Verkehr aufgrund der Richtlinie zur Förderung 
innovativer Projekte zur Verbesserung des Radverkehrs in Deutsch-
land. Die Fördersumme beläuft sich auf bis zu 142.800 Euro, dies 
entspricht einer Förderquote von 80 Prozent.  
Weiterer Partner ist die Siemens Healthineers AG, die das Projekt 
finanziell mit 25.000 Euro unterstützt. 

tigen Medien zu den Themen Insekten, Umwelt, Tipps zur Nachhal-
tigkeit anschauen und ausleihen. 

Neue Regelungen Corona-Schutzmaßnahmen
Lt. Beschluss des Bayerischen Kabinetts gilt seit 17. Februar 22 für 
den Büchereibetrieb 3G!
Der Zugang zur Bücherei ist somit auch wieder für Besucher:innen 
mit negativem Test möglich. Halten Sie bitte entsprechende Nach-
weise zur Kontrolle bereit. Eine Testung vor Ort ist leider nicht 
möglich. Schüler:innen bis 18 Jahre, die regelmäßig in der Schule 
getestet werden, sind von der Testkontrolle vor dem Eintritt ausge-
nommen. Es gilt eine FFP2-Maskenpflicht ab 16 Jahre!

Neue Ausstellungen / jetzt auch auf Instagram
Gerne weise wir auf unsere aktuellen Ausstellungen hin, die im ein-
zelnen auf Facebook oder jetzt ganz neu auch auf  instagram „@
buecherei_eggolsheim“ verfolgt werden können. 

Unsere aktuellen Öffnungszeiten:
montags 15:00 – 16:30 Uhr
dienstags 9:30 – 10:30 Uhr
donnerstags 17:30 – 19:00 Uhr
sonntags 10:00 – 12:00 Uhr
Am Faschingswochenende (So/Mo/Di) und in den Ferien bleibt die 
Bücherei geöffnet!

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher
Ihr/Euer Büchereiteam
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Faire Rosen nicht nur an Muttertag

Die Steuerungsgruppe für die Fairtrade-Gemeinde hat – wie in der 
Gemeindezeitung angekündigt -  zu einem ersten Treffen zusammen-
gefunden. Es wurden viele Ideen gesammelt, um den fairen Gedan-
ken weiterzutragen und zu einem unverzichtbaren Bestandteil des 
dörflichen Lebens zu machen.

Die Aktionen starten am 12.03.2022 ab 10 Uhr vor dem Edekamarkt 
mit der Verteilung von fair gehandelten Rosen.

Blumen bereiten immer wieder Freude. Sie bringen Farbe und gute 
Stimmung in die Wohnstube. Blumen zu verschenken ist ein allge-
meiner Brauch, ob zum Valentinstag, an Muttertag, zum Geburtstag 
oder anderen Festivitäten. Allerdings muss in Deutschland ca.80% 
des Blumenbedarfs aus den sogenannten Entwicklungsländern 
importiert werden. Dort herrschen oft schlechte Arbeitsbedingungen 
wie niedrige Löhne oder ein hoher Einsatz von zum Teil hochgif-
tigen Pflanzenschutzmitteln. Hinzu kommt, dass ca. die Hälfte der 
Arbeitskräfte Frauen sind, alleinerziehend, mit meist niedrigem Bil-
dungsstand, so dass sie nicht mal ihre Rechte kennen. Mangelnde 
Arbeitssicherheit verschlechtert noch die Situation.

Fairtrade setzt genau an diesen Punkten an. Es ist bemüht die 
Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten zu verbessern, 
indem diese u.a. feste Arbeitsverträge bekommen mit entsprechender 
Arbeitszeitregelung, angemessene Löhne und insbesondere Schutz-
kleidung und Training zum sicheren Umgang mit Chemikalien. Für 
die Farmen gelten außerdem strenge Umweltkriterien wie wasserspa-
rende Bewässerung, Kläranlagen, Kompost- und Müllmanagement.

Es lohnt sich für eine bessere Welt, Blumen aus fairem Handel zu 
kaufen.

Wer in der Steuerungsgruppe mitmachen will, ist herzlich dazu ein-
geladen. 
Das nächste Treffen findet am 7. März statt. Alle weiteren Termine 
werden in der Gemeindezeitung veröffentlicht.

Kontakt:
Teresa Borek
jugendpflege@eggolsheim
0151-14569732

JUGEND KINDERGÄRTEN

Helau und Alaaf!!!
In der Kita St. Martin 
Eggolsheim geht es rund! 
Die 5. Jahreszeit zieht sich 
quer durch das Haus.
Unsere Räume werden gerade 
mit vielen farbigen Girlan-
den geschmückt. Die Fens-
ter und Wände zieren lustige 
Clowns, bunte Luftballons 
und bemalte Masken.
Die Kinder lernen die 
Geschichte vom Clown 
„Augustin“ kennen oder 
erleben die Faschingszeit 
mit Emma und Paul im 
Kamishibai. In der Faschings-

bäckerei werden leckere Muffins und anderes Kleingebäck gebacken.
In der Freispielzeit dürfen die Kita Kinder in die Verkleidungskiste 
spitzen und schon mal in lustige Rollen schlüpfen. Dort finden sich 
wilde Löwen, kleine Mäuschen oder lustige Vögel wieder.
Aus den Gruppen hört man viele tolle Faschingslieder und die Vor-
freude auf unsere Faschingsparty wird jeden Tag größer.
Für die Faschingsfeier haben die Kitakinder extra eine Kinderkonfe-
renz einberufen. Hier wurde abgestimmt, was es an der Faschings-
party Leckeres zu essen geben wird und wie die Faschingsfeier 
aussehen soll. Natürlich dürfen die Klassiker wie Faschingskrapfen, 
Wienerle und Brezen, Topf schlagen, Faschings-Polonaise etc. nicht 
fehlen!

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Referentinnnen: 
Alexandra Pape, Gerontopsychiatrische Koordinierungsstelle des Bezirks Oberfranken 
Ute Hopperdietzel, Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken (Außenstelle) 
 
 
Der Demenz Partner-Kurs ist eine Initiative der Deutschen Alzheimer Ge-
sellschaft und informiert über das Krankheitsbild Demenz, den Umgang mit 
betroffenen Menschen sowie über Entlastungsangebote.  
 
 
Die Teilnahme ist kostenlos. Sie benötigen eine stabile Internetverbindung 
sowie ein internetfähiges Endgerät, z.B. Laptop oder Tablet. Kamera und 
Mikrofon sind nicht zwingend erforderlich. Nach Ihrer Anmeldung über 
info@demenz-pflege-oberfranken.de erhalten Sie den Zugangslink. 
  
 
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege sowie durch die Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassen-
verbände in Bayern und durch die Private Pflegepflichtversicherung gefördert.  

 

„Demenz Partner“-Online-Schulung: 
Informationen rund um das Thema Demenz, 
insbesondere praxisnahe Anregungen 
zum Umgang mit Betroffenen 
 
Montag, 04.04.2022, 18.30 – 20.00 Uhr 
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BILDUNGSBÜRO LANDKREIS FORCHHEIM

Auszeichnung der Lesehunde von Bücherschnauze 
e.V. mit dem TVO-Engel

Wir freuen uns sehr, dass einer unserer Vorschläge für besonderes 
Engagement im Ehrenamt von TV Oberfranken aufgegriffen und 
mit dem „TVO-Engel“ ausgezeichnet wurde. Ein Filmbeitrag stellte 
Ende Dezember das Lesehundeteam des Vereines Bücherschnauze 
e.V. vor. 
Lesehundeteams sind ein kleiner „Baustein“ im langjährigen „FOr-
lesen!“ - Projekt des Bildungsbüros. Der Verein Bücherschnauze ist 
an Schulen in der Region Bamberg-Forchheim unterwegs und hilft 
Kindern, lesen zu lernen und vor allem zu lieben. 

Beitrag zur kommunalen Bildungs- und Sozialplanung in 
Publikation der Metropolregion Nürnberg
Ebenfalls überregionale mediale Erwähnung fand kürzlich die 
Arbeitsgruppe zum „Hildesheimer Bevölkerungsmodell“ im Landrat-
samt Forchheim. In der neusten Broschüre des Regionalbüros Nord 
der Transferagentur Bayern für Kommunales Bildungsmanagement 
zum Thema „Mit kommunalem Bildungsmanagement Herausforde-
rungen gemeistert“ wird die Zusammenarbeit von Bildungsbüro und 
Amt für Jugend, Familie und Senioren im Hinblick auf gemeinsame 
Bevölkerungsprognosen für alle Landkreisgemeinden vorgestellt. 

Potenzielle Arbeitgeber für pädagogische Fachkräfte aus dem 
Ausland gesucht
Die Arbeitsagentur Bamberg-Forchheim sucht aktuell Träger von 
Kindertageseinrichtungen und evtl. auch Ganztagsangeboten an 
Grundschulen, die sich an einem Projekt zur Gewinnung von pädago-
gischem Fachpersonal aus dem europäischen Ausland (insb. Spanien, 
Italien, Portugal) beteiligen möchten. Dazu findet am Donnerstag, 
10. März 2022 um 10 Uhr eine Online-Informationsveranstaltung 
statt. Vorab informieren können Sie sich in der Projektskizze oder bei 
Wilhelm Schmitt, Arbeitsagentur Bamberg-Forchheim: eMail: wil-
helm.schmitt@arbeitsagentur.de oder Telefon: 0951-9128-850. Dort 
erhalten Sie auch den Zugangslink zur Online-Veranstaltung. 

Demenzparcours für weiterführende und berufliche Schulen 
Die Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken verleiht kosten-
frei einen Demenzparcours sowie einen Demenzkoffer. Beide sollen 
es verschiedenen Personengruppen ermöglichen, sich mit dem Thema 
Demenz auseinanderzusetzen. Ziel dabei ist es, auf die Erkrankung 
in der Öffentlichkeit aufmerksam zu machen und den Umgang mit 
Betroffenen weiter zu enttabuisieren. Gemeinsam mit der Fachstelle 
Seniorenplanung im Landratsamt möchten wir unsere weiterführen-
den und beruflichen Schulen ermutigen, das Angebot zu nutzen und 
den Demenzparcours sowie die Demenzkoffer im regulären Unter-
richt oder im Rahmen von Projekttagen einzusetzen. 

4. Bildungskonferenz/Fachsymposium zum Ganztag online am 
18. März – Schulbaumesse am 6./7. April in Frankfurt
Nach der kurzfristigen Absage der geplanten Präsenz-Veranstaltung 
im November wird die Veranstaltung nun online am 18. März 2022 
nachgeholt. Obwohl wir das Thema „Ganztag“ und dabei insbe-
sondere den Rechtsanspruch in der Grundschule ab 2026 lieber 
persönlich mit Expertinnen und Experten aus Schule, Jugendhilfe, 
Verwaltung und Politik diskutiert hätten, haben wir uns angesichts 
der unsicheren pandemischen Lage und der Dringlichkeit der Ent-
scheidungsfindungen für dieses Format entschieden. Weitere Infor-

mationen gibt es hier, Interessierte können sich noch bis 25. Februar 
online anmelden. 
Angesichts der sich mit dem Ganztagsausbau verändernden Raum-
bedürfnisse an den Schulen weisen wir außerdem auf die Schulbau-
messe hin, die am 6. & 7. April in Frankfurt am Main stattfinden soll 
und für den einen oder anderen Entscheidungsträger in Politik und 
Verwaltung von Interesse sein könnte. 

Veranstaltungen und Projekte unserer Partner in der 
Bildungsregion Landkreis Forchheim
Ausbildungs-Check-In der IHK Oberfranken Bayreuth
Der „Ausbildungs-Check-In“ der IHK Oberfranken Bayreuth findet 
regelmäßig am ersten Mittwoch jeden Monats statt. Er wurde im 
Rahmen der Kampagne „Wir sagen Ja zur Ausbildung“ entwickelt 
und versteht sich als zusätzliches Angebot zur Ausbildungsberatung 
und zur IHK-Lehrstellenbörse. Der nächste Termin des „Ausbil-
dungs-Check-In“ ist der Mittwoch, 2. März 2022. Von 8:00 Uhr bis 
17:00 Uhr beantworten Ausbildungsberaterinnen und –berater alle 
Fragen rund um die berufliche Ausbildung. Die Teilnahme ist telefo-
nisch, per E-Mail oder per Videokonferenz möglich, eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich.

Thema „Wasser“ und „Nachhaltigkeit“ in Angeboten der Lias-
Grube Unterstürmig 
„Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Wasser in Zeiten des Klima-
wandels“ lautet der Titel des Jahresprojektes 2022 der Umweltstation 
Lias-Grube. Das Thema Wasser wird in Bezug auf den drohenden 
Klimawandel aufgegriffen und in vielfältigen Facetten beleuchtet. 
Auf spielerische Art und Weise werden Zusammenhänge zwischen 
unserem jetzigen Handeln und den Folgen mit Bezug auf die Region 
vor Ort aufgezeigt. Ab sofort finden im Rahmen des Projekts Ver-
anstaltungen für Kindergärten und Schulklassen der Region statt. 
Die Inhalte der Veranstaltungen (Dauer 2h) werden auf das Alter der 
Teilnehmer abgestimmt. Weitere Informationen finden Sie im Flyer. 
Auch für die Führungen „Nachhaltig wie die Tiere“ im Wildpark 
Hundshaupten sind noch Plätze frei. Das umweltpädagogische 
Kooperationsprojekt läuft nur noch bis zum 30. März 2022. Weitere 
Informationen und Kontaktadressen finden Sie hier. 

Veranstaltungen für Kitas und Schulen im Jungen Theater
Nach „Angstmän“ gastiert das Kinder- und Jugendtheater Chapeau 
Claque aus Bamberg im Frühjahr wieder einmal in Forchheim. Am 
Sonntag, 20. März 2022 wird im Jungen Theater das Stück „Katze 
mit Hut“ präsentiert, ein Kindermusical für alle ab 4 Jahren. Am dar-
auffolgenden Montag finden weitere Sondervorstellungen für Kitas 
und Schulen statt. 

Auch im Mai und Juni sind Veranstaltungen für Kinder und Jugend-
liche im Jungen Theater geplant, informieren können Sie sich immer 
über diesen Newsletter oder direkt auf der Homepage. 
Schulwettbewerb zur nachhaltigen Landwirtschaft und Ernährung 
Der Veganuary ist zwar vorbei, aber bis zum 14. April 2022 läuft 
noch der bundesweite Schulwettbewerb „Echt kuh-l“ des Bundesmi-
nisteriums für Ernährung und Landwirtschaft. Es geht brandaktuell 
um Hülsenfrüchte bzw. „Kichern Erbsen? Nicht die Bohne! - Starke 
Eiweißhelden“. Alle Informationen finden Sie auf der Wettbewerbs-
Homepage. 

Bildungsbüro im Landratsamt Forchheim
Am Streckerplatz 3, 91301 Forchheim
eMail: bildungsbuero@lra-fo.de
www.bildungsregion-forchheim.de 
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Karate AG in der Mittelschule Eggolsheim

Herr Pfister, Rektor der Grund- und Mittelschule Eggolsheim, initi-
ierte mit Karate Meister Thorsten Lehmann vom DJK Neuses e.V., 
wieder eine Karate AG in der Eggerbachhalle. 6 Wochen lang übte 
eine Jungen-Gruppe mit Thorsten und Assistenten, Grundschultech-
niken also das ABC des Karate. Aller Anfang ist schwer, deswegen 
beginnt jedes Training mit Übungen, die Koordination, Kognition, 
Konzentration und Reaktion aufbauen. Hier sieht ein erfahrener Trai-
ner sofort Schwächen und Stärken der Teilnehmer und stimmt das 
Training entsprechend ab. Das Bild zeigt eine Übung. Weitere Infor-
mationen unter: www.karatekampfkunst.de

Rap vorbereitet. Alles in allem war dies wieder ein sehr gelungener 
und abwechslungsreicher Schultag in der Vorweihnachtszeit!
An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Unterstüt-
zer bei der Finanzierung der Schul-T-Shirts. Neben den Einnahmen 
von der Bratwurstbude an der Kerwa hat der Elternbeirat kurzfris-
tig auch noch eine großzügige Finanzspritze vom neuen Eigentümer 
der Biogasanlage in Eggolsheim erhalten. Dafür „Danke“ an dieser 
Stelle!
Natürlich freuen sich der Förderverein und der Elternbeirat der 
Grund- und Mittelschule auch weiterhin über Spenden. Weitere 
Informationen zum Förderverein wie Kontaktdaten oder Bankver-
bindung finden Sie auf der Homepage des Fördervereins unter http://
www.wir-foerdern.de.
Viele geplante Veranstaltungen wie die Bude am Weihnachtsmarkt, 
der Schulfasching oder die Bewirtung der Eltern und Kinder bei der 
Schuleinschreibung müssen leider in diesem Schuljahr nochmal ent-
fallen.
Jedoch konnte der jährliche Vorlesewettbewerb der 5. und 6. Klassen 
mit Jury-Mitgliedern vom Bücherei-Team und vom Elternbeirat zum 
Glück wie geplant im Dezember stattfinden. Diese Veranstaltung ist 
seit einigen Jahren ein fester Bestandteil im Schuljahreskalender und 
motiviert die Schüler und Schülerinnen der Mittelschule zum Lesen. 
Als nächste Veranstaltung ist ein Schulfest im Frühsommer geplant. 
Wir sind zuversichtlich, dass wir alle mal wieder in Präsenz ein paar 
schöne gemeinsame Stunden auf dem Schulhof verbringen können – 
im Idealfall bei strahlendem Sonnenschein!

SCHULEN

Online-Informationsveranstaltung
zum Übertritt an das Ehrenbürg-Gymnasium

Pandemiebedingt lädt das naturwissenschaftlich-technologische 
Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim am
Dienstag, 29. März 2022, um 18.00 Uhr
zu einem virtuellen Elternabend mit dem Thema „Das EGF, eine 
lebendige Schule mit naturwissenschaftlichem und digitalem Profil 
sowie zahlreichen Kooperationspartnern in der Region“ via MS-
Teams ein.
Wenn Sie teilnehmen möchten, senden Sie bitte eine Registrierungs-
nachricht an die E-Mail-Adresse infoabend@egf-online.de. Geben 
Sie dabei bitte an, ob Sie auch an Informationen zum bilingualen 
Zweig des EGF oder/und dem Probeunterricht interessiert sind. Die 
notwendigen Zugangsdaten für den Infoabend werden Ihnen bis zum 
28.03.2022 zugesendet.
Alle wichtigen Informationen zum Übertritt finden Sie auch auf der 
Homepage des Ehrenbürg-Gymnasiums www.egf-online.de. Außer-
dem können Sie sich dort über die Lernbedingungen, Digitalisierung, 
Konzepte und Ziele der Schule informieren oder auch bei einem vir-
tuellen Spaziergang durch das Schulhaus einfach einen ersten Ein-
druck gewinnen.
Für individuelle Fragen steht Ihnen die Schulleitung gerne in einem 
Gespräch zur Verfügung. Anmeldung hierzu erfolgt im Sekretariat 
der Schule unter 09191-70010.

Das Schulleitungsteam
des Ehrenbürg-Gymnasiums
Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium
Tel.:  09191-70010
E-Mail: verwaltung@egf-online.de
Homepage: www.egf-online.de

Ho-ho-ho – Der Nikolaus überraschte die Schüler der 
Grund- und Mittelschule mit seinem Besuch

Leider fallen immer noch viele 
beliebte und bewährte Veranstaltun-
gen an der Grund- und Mittelschule 
der aktuellen Corona-Situation zum 
Opfer und können nicht stattfinden.
Umso erfreulicher war es, dass der 
Nikolaus seinen jährlichen Besuch 
in der Schule wie geplant durch-
führen konnte. Pünktlich am 6. 
Dezember startete der Nikolaus mit 
seinen Engeln seine Runde durch 

die Schulklassen. Traditionell gab es kleine Päckchen mit Gummi-
bärchen und Schokolollis. Abgerundet wurden die Geschenke mit 
Mandarinen, die dankenswerterweise von Renate Roppelt und ihrem 
Team von der Fruchtoase Huberth gespendet wurden. 
Schließlich zauberte der Nikolaus noch eine ganz besondere Über-
raschung aus seinem Sack: Die bereits lange erwarteten Fairtrade-
T-Shirts mit Schullogo in erfrischender blau-türkiser Farbe konnten 
rechtzeitig vor Weihnachten an alle Schüler und Schülerinnen über-
geben werden.
Viele Schulklassen hatten für den Nikolaus und seine Begleiterinnen 
auch kleine Aufführungen wie Gedichte oder sogar einen Weihnachts-
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KIRCHEN

Seelsorgeeinheit Eggolsheim

Kath. Pfarramt St. Martin
Hauptstraße 47, 91330 Eggolsheim
Telefon: 09545/443971-0
Mail: st-martin.eggolsheim@erzbistum-bamberg.de

Homepage: www.seelsorgeeinheit-eggolsheim.de
Sprechstunde von Pfarrer Daniel Schuster 
nur nach telefonischer Voranmeldung jeweils
Mittwoch von 10 bis 11 Uhr Tel. 09545/443971-0

PR Andreas Barthel (andreas.barthel@erzbistum-bamberg.de)
Tel. 09545/4439713 oder 0151/54325002
Sprechstunde in Eggolsheim: Donnerstag von 9:30-11:00 Uhr

GR Helena Lang (helena.lang@erzbistum-bamberg.de)
in Hallerndorf unter Tel. 09545/8252 zu erreichen 
Sprechstunde in Eggolsheim: 
Donnerstag von 10.30 bis 12.00 Uhr

Pfarrsekretärin Petra Graßl – Bürozeiten
Dienstag und Donnerstag von 9 bis 11 Uhr
Tel. 09545/4439710

Seniorenzentrum St. Martin, 
Schirnaidler Str. 5, Tel. 09545/4436-0
Leitung: Sr. Mercitta – 
ah.eggolsheim@caritas-ggmbh.de

Pfarrei Drosendorf
Maria Heimsuchung Drosendorf
St. Georg Weigelshofen
Pfr. Daniel Schuster – Tel. 09545/443971-0

Pfarrei Drügendorf
St. Margaretha Drügendorf
Heilig Kreuz Tiefenstürmig
Pfr. Daniel Schuster – Tel. 09545/443971-0

Kirchliche Termine:

Samstag, 26. Februar
18.30 Uhr Eggolsheim: Vorabendmesse mit Weihwasser-segnung

Sonntag, 27. Februar
09.30 Uhr Eggolsheim: Pfarrgottesdienst mit Weihwasser-segnung
11.00 Uhr Eggolsheim: Kinderkirche (Fasching in der Kirche)

Mittwoch, 2. März - Aschermittwoch
18.30 Uhr Eggolsheim: Eucharistiefeier mit Austeilung der Asche

Freitag, 4. März
18.30 Uhr Eggolsheim: Weltgebetstag: Frauen aller
Konfessionen laden ein zum Gottesdienst (Pfarrsaal)

Samstag, 5. März
18.30 Uhr Eggolsheim: Vorabendmesse

Sonntag, 6. März
09.30 Uhr Eggolsheim: Pfarrgottesdienst

Dienstag, 8. März
18.30 Uhr Eggolsheim: Kreuzweg

Freitag, 11. März
18.30 Uhr Drosendorf: Eucharistiefeier (3G) 

Samstag, 12. März
18.30 Uhr Eggolsheim: Vorabendmesse

Sonntag, 13. März
09.30 Uhr Eggolsheim: Pfarrgottesdienst 

Firmung 2022
Die nächste Firmung findet voraussichtlich am Wochenende des 
16./17. Juli 2022 in Eggolsheim statt. 
Alle Jugendlichen, die die 9. Klasse besuchen (und natürlich auch 
gerne ältere Jugendliche) können sich auf der Website der Pfarrei 
ganz bequem per Online-Formular anmelden (www.seelsorgeein-
heit-eggolsheim.de, unter der Rubrik „Was ist Wenn“ -> Firmung).

Derzeitige Corona-Hygiene-Regeln müssen beachtet werden und können 
sich kurzfristig ändern.

Evang.-Luth. Kirche

Evang.-Luth. Christuskirche Forchheim –
Friedenskirche Eggolsheim
Pfarramt Christuskirche
Forchheim, Paul-Keller-Straße 19
pfarramt.christuskirche.fo@elkb.de
Tel. 09191/2145, Fax 09191/14346
Bürozeiten: Dienstag, Donnerstag und
Freitag von 8.30 bis 11.00 Uhr
Pfarrer Ulrich Bahr
Tel: 09131/43467

Kirchliche Termine:

Evang. Gottesdienste in der Friedenskirche Eggolsheim
Sonntag, 06. 03.  10:30 Uhr Gottesdienst 
Sonntag, 13. 03.  10:30 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 20. 03.  10:30 Uhr Gottesdienst mit und für
 unsere Konfirmanden
Sonntag, 27. 03. 10:30 Uhr Gottesdienst 

Evang. Gottesdienste in der Christuskirche Forchheim
Freitag, 04. 03. 18:00 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag
Sonntag, 06. 03. 09:15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Sonntag, 13. 03 09:15 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 20. 03. 09:15 Uhr Gottesdienst mit und für unsere
 Konfirmanden
Sonntag, 27. 03. 09:15 Uhr Gottesdienst mit Finissage
 der Ausstellung „100 Jahre Kirchenkreis 
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Eggolsheimer Keglerjugend trumpft auf
Zweiter Sieg im 2.Spiel
Auch das Heimspiel der neu gestarteten Saison konnte der SKC 
Nachwuchs erfolgreich gestalten. Gegen Burgwindheim sprang ein 
klares 5:1 heraus.
Zum Start kämpfte sich Jonas Mauser nach 0:2 Rückstand stark 
wieder heran, musste am Ende aber knapp trotz guter 459 Holz 
seinem Gegner den Punkt überlassen. Patricia Först begann zwar 
verhalten (99 Holz) und zündete aber den Turbo in Durchgang 2 mit 
klasse 119 Holz (PB auf 30 Wurf). Planmäßig übernahm Max Berger 
die zweiten 60 Wurf, die er souverän gewann (233 zu 199 und 2:0). 
Dem schlußpaar wurden 55 Holz Vorsprung bei 1:1 MP mitgegeben.
Routinier Enrico Lache zeigte nach ordentlichen 60 Wurf auf die 
Zweiten klasse Kegelsport mit überragenden 314 Holz. Diese kata-
pultierten sein Gesamtergebnis auf außergewöhnliche 574 Holz, was 
gleichzeitig die Vorentscheidung war. Nebenan hatte Marie Will ihren 
Gegner jederzeit im Griff. Lediglich der letzte Durchgang misslang 
ihr etwas, trotzdem standen final gute 516 Holz am Totalisator.
„Man sieht, dass wir langsam in die Saison hineinfinden und das auf 
recht hohem Niveau. Im nächsten Spiel geht es auf den Turbobahnen 
der Eintracht darum, den 1. Platz zu verteidigen!“, meinte nach dem 
Spiel ein zufriedener Co-Trainer Christian Will.

Sprachlosigkeit bei Betreuern und Fans beim Spiel gegen TSV 
Eintracht Bamberg

Eine klasse Premiere von Erik Helmreich
Die ersten 120 Wurf von Patricia Först
Ein toller Durchgang von Max Berger (146 Holz)
Starke 567 Holz von Marie Will
Ein überragender Durchgang von Enrico Lache (182 Holz)
Nach den ersten beiden gewonnen Spielen gingen die SKC Jugend 
ohne Anspannung zum Auswärtsspiel. Spaß haben und gelerntes 
vom Training umsetzen, sind die letzten Worte von Trainerin Nicole 
Lache bevor das Spiel beginnt.
Im Startpaar traten Patricia Först und Erik Helmreich an. Först absol-
vierte an diesem Tag ihre ersten kompletten 120 Wurf. Först muss 
man besonders für ihren Kampfgeist loben. Leider musste sie ihren 
Mannschaftspunkt und 63 Holz trotz großer Mühen abgeben. Auf der 
Nebenbahn feierte Helmreich sein Debüt und die ersten 30 Würfe in 
einen Wettkampf. Den ersten gespielten Durchgang in einem Wett-
kampf absolvierte Helmreich durch die Bank super und er kann sehr 
stolz auf sich ein seine Prämiere auch noch auf auswärtigen Bahnen 

VEREINE

gefeiert haben. Wie in der Kabine ausgemacht, machte Helmreich 
anschließend Platz für Max Berger. Berger kam danach gut in sein 
Spiel hinein, konnte aber nur im letzten Satz mit 146 zu 131 punkten.
Das Schlusspaar Marie Will und Enrico Lache mussten, um das Spiel 
noch zu gewinnen, zwei Mannschaftpunkte und ein Minus von 114 
Holz aufholen.
Wills Gegner begann fulminant, allerdings überzeugte Will im 
Abräumen und konnte den Satz zur Überraschung des Gegners 
drehen. Somit ergattert Will ihren ersten Satz mit 144 zu 134. Auch 
die nächsten Durchgänge 138, 153 und 132 waren stark gespielt. Am 
Ende erspielte Will sich ein mega Ergebnis von 567 zu 526 und ein 
Plus von 41 Kegel.
Obwohl Lache auf den Nebenbahnen anfangs sehr verhalten startete 
konnte er den ersten Satz mit 3 Holz knapp gewinnen. Den zweiten 
Satz musste er an seinen Kaderkollegen Michael Schumm abgegeben 
und verlor satte 20 Kegel 136 zu 156. Durch ein paar klare Ansage 
durch die Trainer konnte Lache umschalten, fand in sein Spiel und 
erkämpfte sich sein Bestergebnis in einem Durchgang von 182 
Kegel. Durch 102 in den Vollen, 80 im Abräumen und 7 Neunern 
kam dieses Ergebnis zu Stande. Nach dem letzten Durchgang stand 
auf der Anzeige 606 zu 575 Leistungspunkte und Lache sicherte sich 
seinen Mannschaftspunkt.
Zum Sieg reichte es dennoch nicht.
Das Gesamtergebnis von 2055 zu 2097 kann sich in dieser Liga aller-
dings mehr als sehen lassen.

Obst- und Gartenbauvereine des
Marktes Eggolsheim
Schneide- und Pflegekurse für Obstbäume
Aufbauend auf der großen Obstbaumaktion im Herbst letzten Jahres 
veranstalten die fünf Obst- und Gartenbauvereine der Gemeinde 
Eggolsheim am 12. März in Weigelshofen sowie am 19. März in 
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VHS

Eggolsheim Schneide- und Pflegekurse für Obstbäume. Beide Kurse 
beginnen jeweils um 9:30 Uhr. Bei dem Kurs in Weigelshofen, der 
im Vereinsgarten im Moos (beim Friedhof) stattfindet, wird neben 
den Grundzügen der Obstbaumpflege von den Referenten der fach-
gerechte Schnitt von frisch gepflanzten oder jungen Busch- bzw. 
Säulenbäumen in Theorie und Praxis erläutert. Eine Woche später 
werden auf dem Vereinsgelände in Eggolsheim (Mittelweg neben der 
Feuerwehr) die Kenntnisse zu Pflege und Schnitt von älteren Obst-
bäumen in verschiedenen Erziehungsformen vermittelt. Eingeladen 
sind alle interessierten Gartler, Nichtmitglieder sind herzlich will-
kommen. Bitte wetterfeste Kleidung, Schuhwerk und – sofern vor-
handen – Baumschere mitbringen. Für beide Veranstaltungen gelten 
die zum Zeitpunkt aktuellen Corona-Regeln.
Gerhard Nagengast 1. Vorstand OGV-Weigelshofen

Waldbesitzervereinigung Kreuzberg e.V.
Liebe Mitglieder der WBV Kreuzberg,
um den Ablauf der Ausgabe von Forstmaterialien (Zaunbedarf, 
Wuchshilfen und Zubehör) besser zu koordinieren und zu kanalisie-
ren, bitten wir künftig um Vereinbarung eines Termins unter E-Mail: 
kontakt@wbv-kreuzberg.de oder telefonisch am Donnerstag von 15 
bis 18 Uhr unter 09545 441275.
Die wählbaren Termine finden Sie auf der Homepage unter: https://
wbv-kreuzberg.de/index.php/aktuelles-kurse/aktuelle-infos
Vielen Dank für Ihr Verständnis

Pflanzkurs 
Am 11. März, 14 Uhr am Sportplatz Willersdorf (Anmeldung unter 
kontakt@wbv-kreuzberg.de) bietet die WBV für ca. 2 Stunden einen 
Lehrgang an: Nur mit der richtigen Pflanzung begründen wir starke 
und gesunde Bäume. Unsere Förster zeigen Ihnen die Techniken, 
geben Tipps in die Hand und zeigen die häufigsten Fehler auf. Beim 
aktiven Pflanzen haben die Teilnehmer ausreichend Zeit, die Pflan-
zung selbst einzuüben.
Bitte denken Sie an passende Kleidung!

VHS-Einschreibungen laufen
Das neue Programm der Volkshochschule für den Frühling und 
Sommer ist erschienen. Ob für jung oder alt: in den zahlreichen 
Gesundheits-, Sport-, Tanz- oder Kochkursen in unserer Gemeinde 
oder in der Lias- Grube sollte jeder etwas für sich finden können. 
Reinschauen lohnt sich - die aktuellen VHS- Programmhefte liegen 
in der Gemeinde und in den bekannten Einkaufsmöglichkeiten aus.
Anmeldungen zu den einzelnen Kursen laufen. Dabei ist eine online- 
Anmeldung über www.vhs-forchheim.de oder telefonisch bei der 
Gemeinde (Frau Jachim 444142) möglich.
Die ersten Kurse starten dann mit den jeweils aktuell geltenden 
Covid19 Hygienevorschriften ab dem 7.März 2022. Viel Spaß!

Wertstoffhof Öffnungszeiten:

Donnerstag: 9.00 - 11.00 Uhr
Freitag: 16.00 - 18.00 Uhr
Samstag: 9.00 - 12.30 Uhr

Nachtwanderung Chor Schabeso

Ein Stück des Weges

Nicht gesungen, nur gelacht
Nicht umarmt, nur verbracht
Ein Stück Weg und köstliche Zeit.

Aus der Welt, den Sternen ganz nah
Sind wir gewandert und es geschah
So etwas, wie früher- entspannte Heiterkeit.

Etwas Gutes tun mit Chili und Glühwein,
zusammen sitzen und plaudern im Feuerschein,
Glück kann so einfach sein.

Schabeso früher mit 5 Gänge Menü im Saal,
heute in kleiner Rund, mit Handschuh und Schal,
genossen es die Chorleute.

Elli und Hans schafften es wieder
zusammen zu führen - auch ohne Lieder
und ein Stück Normalität zu geben im verrückten Heute.

„Abendstimmung über Eggolsheim“
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Organisation des ärztlichen Bereitschaftsdienstes
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nur noch über die zentrale, kostenfreie 
Nummer 116 117 erreichbar. Die Servicestelle gibt weitere Informationen bzw. 
stellt den Kontakt zum zuständigen Bereitschaftsarzt her. Bei Unglücksfällen ist 
die 112 (Rettungsleitstelle) zu wählen, über die alle notwendigen Maßnahmen 
(Feuerwehr, Sanitäter etc.) eingeleitet werden. In Forchheim gibt es für bestimmte 
Abend- und Wochenendstunden eine Notfallpraxis, die Patienten aufsuchen kön-
nen:
Ärztliche Notfallpraxis Forchheim, Krankenhausstr. 8, 91301 Forchheim.
Die Kassenärztliche Vereinigung Bayern hat dafür die Öffnungszeiten festgelegt:
Montag, Dienstag, Donnerstag 19.00 – 21.00 Uhr;
Mittwoch und Freitag 16.00 – 21.00 Uhr;
Samstag, Sonntag und Feiertag 9.00 – 21.00 Uhr. 

Apotheken-Notdienste

Telefonischer Apotheken – Notdienstfinder
Festnetz: 0800 – 00 22 833  -  Handy: 22 8 33

Freitag, 25. Februar 2022 West-Apotheke, Forchheim, Föhrenweg 34
Samstag, 26. Februar 2022 Apotheke im Hornschuch-Park, Forchheim, Bayreuther Str. 6a
Sonntag, 27. Februar 2022 Breitenbach-Apotheke, Ebermannstadt, Forchheimer Str. 27
Montag, 28. Februar 2022 Apotheke Zum Alten Ritter, Egloffstein, Marktplatz 39
 Linden-Apotheke, Buttenheim, Hauptstr. 47
Dienstag, 1. März 2022 Apotheke am Klinikum, Forchheim, Krankenhausstr. 8
Mittwoch, 2. März 2022 Don-Bosco-Apotheke, Forchheim, Bayreuther Str. 63
Donnerstag, 3. März 2022 Easy-Apotheke, Forchheim, Hafenstr. 2
Freitag, 4. März 2022 Marien-Apotheke, Kirchehrenbach, Am Ehrenbach 12
 Markt-Apotheke, Heiligenstadt, Hauptstr. 24
Samstag, 5. März 2022 Kloster-Apotheke, Forchheim, Wiesentstr. 61
Sonntag, 6. März 2022 Marien-Apotheke, Kirchehrenbach, Am Ehrenbach 12
Montag, 7. März 2022 St. Martins-Apotheke, Forchheim, Nürnberger Str. 10
Dienstag, 8. März 2022 Don-Bosco-Apotheke, Forchheim, Bayreuther Str. 63
 St. Georg Apotheke, Kunreuth, Egloffsteiner Str. 10
Mittwoch, 9. März 2022 Regnitz-Apotheke im E-Center, Forchheim, Bamberger Str. 51
Donnerstag, 10. März 2022 Schützenweg-Apotheke, Forchheim, Schützenstr. 5
Freitag, 11. März 2022 Stadt-Apotheke, Forchheim, Hauptstr. 37
Samstag, 12. März 2022 Kronen-Apotheke, Ebermannstadt, Marktplatz 22
 Martin-Apotheke, Eggolsheim, Hartmannstr. 40
Sonntag, 13. März 2022 West-Apotheke, Forchheim, Föhrenweg 34
Montag, 14. März 2022 Apotheke im Hornschuch-Park, Forchheim, Bayreuther Str. 6a

 

Volksbank Eggolsheim
Hauptstraße 38, 91330 Eggolsheim
(im Foyer der Volksbank)

EDEKA Markt Eggolsheim
Am Hirtentor 17, 91330 Eggolsheim
(außen beim Eingang)

Lindner-Park, Bahnhofstraße 55
91330 Eggolsheim 
(außen, Ecke Haupteingang)

Feuerwehrgerätehaus Bammersdorf
Oertelbergstraße 4,
91330 Eggolsheim (Vorplatz Feuerwehr)

Feuerwehrgerätehaus Rettern
Leithenweg 1, 91330 Eggolsheim

Feuerwehrgerätehaus Kauernhofen
Andreas-Knauer-Straße 52, 91330 
Eggolsheim (Vorplatz Feuerwehr)

Liasgrube Unterstürmig
Zur Liasgrube 1, 91330 Eggolsheim
(Eingang Toilettenhäuschen)

Bushaltestelle Weigelshofen
Mühlwiesenweg 2, 91330 Eggolsheim
(Am Bushäuschen)

Feuerwehrgerätehaus Drosendorf, 
Gartenstraße 11, 91330 Eggolsheim

Brauerei Först
Drügendorf 26,
91330 Eggolsheim
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